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Supplement zum Schweizerischen Handelsamtsblatt

vom 19. Dezember 1891.

Schweizerische Handelsverträge

mit

Deutschland und Oesterreich-Ungarn.
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Supplement zum Schweizerischen Handelsamtsblatt
vom 19. Dezemioer 1891.

i.
r

Handels- und Zollvertrag
zwischen

der Schweiz und dem Deutschen Reiche.
(Abgeschlossen am 10. Dezember 1891.)

Originaltext.

Oer Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft

einerseits, und

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, im
Namen des Deutschen Reiches

andererseits,

von dem Wunsche geleile!, die Handelsbeziehungen zwischen
beiden Ländern mehr und mehr zu befestigen und auszudehnen,
haben zu diesem Ende Unterhandlungen eröffnen lassen und

zu Bevollmächtigten ernannt:o

Der Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft:

Seinen außerordentlichen Gesaudteu und bevollmächtigten
Minister I)r. Arnold Roth,

den Nationalrath Bernhard Hammer,
den Nationalrath Conrad Cra incr-Frey,

Seine Majestät der Deutsche, Kaiser, König von lhreußcn:
r

Allerhöchst Ihren General-Adjutanten und General der Ca-

vallerio, Seine Durchllaucht den Prinzen Heinrieh VII.
Rouss, außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter
hei Seiner Majestät dem Kaiser von Oesterreich, König
von Böhmen ele. und Apostolischem König von Ungarn,

welche, unter Vorbehalt der beiderseitigen Ratifikation, den

folgenden Handels- und Zollvertrag vereinbart und
abgeschlossen haben:

Artikel 1.

Die beiden vertragschließenden Theile geben sich
Zusicherung, • in Hoziohung auf Eingangs-

die
und Ausgangsab-

gaben sieh wechselseitig auf dem Fuße der meistbegünstigten
Nation zu behandeln.

Jeder der beiden Theile verpflichtet sich demgemäß,
jede Begünstigung, jedes Vorrecht und jede Ermäßigung,
welche er in den gedachten Beziehungen einer dritlen Macht
bereits zugestanden hat oder in der Folge zugestehen möchte,
uleichmiißig auch dem anderen vertragschließenden Theile
gegenüber ohne irgend «eiche Gegenleistung 'in Kraft treten
zu lassen.

Die vertragschließenden Theile machen sich ferner
verbindlich, gegen einander kein Einfuhrverbot und kein
Ausfuhrverbot in Krafi zu sehen, welches nicht zu gleicher
Zeit oder doch unter gleichen Voraussetzungen auch auf die
linderen Nationen Anwendung fände.

Die vertragschließenden Theile werden jedoch während
der Dauer .des gegenwärtigen Vortrages die Ausfuhr von
Getreide, Schlachtvieh und Brennmaterialien gegenseitig nicht
verbieten.

Artikel 2.

Die in der Anlage A bezeichneten Gegenstände
schweizerischen Ursprungs oder schweizerischer Fabrikation werden
bei ihrer Einfuhr in das deutsche Zollgebiet zu den durch
diesen Tarif festgestellten Bedingungen zugelassen.

Die in der Anlage B bezeichneten Gegenstände deutschen
'Ursprungs oder deutscher Fabrikation werden bei ihrer Einfuhr

in die Schweiz zu den durch diesen Tarif festgestellten
Bedingungen zugebissen.

Artikel 3.

Die aus eiuetn der beiden Gebiete eingehenden oder
nach demselben ausgehenden Waaren aller Art sollen gegenseitig

in dem anderen Gebiete' von jeder Durehgaugsabgabe
befreit sein.

In Beziehung auf die Durchfuhr sichern sieh die
vertragschließenden Theile in jeder Hinsicht die Behandlung der
meist begünstigten Nation zu.

Artikel 4.

Zur Erleichterung im gegenseitigen Greiuverkehr sind
unter den vertragschließenden Theilen diejenigen besonderen
Bestimmungen vereinbart worden, welche sieh in der
Anlage C dem gegenwärtigen Vertrage angeschlossen finden.

Artikel ?>.

Die Befreiung von Eingangs- und Ausgaugsahgaben wird
beiderseits zugestanden, sofern die Identität der aus- und
wieder eingeführten Gegenstände außer Zweifel ist:

1. für Waaren (mit Ausnahme von Verzehrungsgegen-
sländen), welche aus dem freien Verkehr im Gebiete des
einen der vertragschließenden Theile in das Gebiet des
anderen

auf Märkte oder Messen, oder auf Ungewissen Verkauf
außer dem Meß- und Marktverkehr, oder als Muster

eingebracht werden, alle diese Gegenstände, wenn sie binnen
einer im Voraus zu bestimmenden Frist unverkauft zurückgeführt

werden;
2. für Vieh, welches aus dem eineu Gebiete auf Märkte

des anderen gebracht und unverkauft von dort zurückgeführt
wird;

3. für leere Fässer, Säcke u. s. w., welche, entweder
zum Einkauf von Oel, Getreide und dergleichen von dem
einen Gebiete in das andere mit der Bestimmung des Wieder-
ausgangs eingebracht werdcu oder, nachdem Oel, Getreide
und dergleichen darin ausgeführt worden zurückkommen;

4. für Vieh, welches zur Fütterung, Mästung oder auf
Weiden aus dem einen Gebiete in das andere gebracht und
von der Fütterung, Mästung oder nach der Weidezeit in
das erstere zurückgeführt wird.

II».

Artikel 6. '

Zur Regelung des Verkehrs zum Zwecke der
Veredelung oder Ausbesserung von Waaren zwischen den
Gebieten der vertragschließenden Theile wird festgesetzt, daß
bei der Einfuhr in das Voredelungslaud und bei der Rückkehr

aus demselben von Eingangs- und Ausgaugsahgaben
befreit bleiben:

a. Gewebe und Garne, welche zuin Waschen, Bleichen,
Färben, Walken, Appretiren, Bedrucken und Sticken,
sowie Garne, welche zum Stricken und Zwirnen,.!'

b. Gespinuste (einschließlich der erforderlichen Zulhaten),
welche zur Herstellung von Spitzen und Posamontir-

waaren,
c. Garne in geseheerten (auch geschlichteten) Ketten,

uebst dem erforderlichen Sehußgarn, welche zur Heran

Stellung von Gewehen, i •

d. Seide, woleho zum Ftirhcn oder Umfärben,

iA

<..a
* b



e. Häute und Felln, welche zur Leder- und Pelzwerkbereitung,

'

f. Gegenstände, welche zum Lackircn, Poliren und Be-
nuxlen
in das andere Gebiet ausgeführt worden sind;

g. sonstige zur Ausbesserung, Bearbeitung oder Veredelung

liestiimnte, in das andere Gebiet gebrachte und
nach Erreichung jenes Zweckes unter Beobachtung
der deshalb getroffenen besonderen Voi schritten
zurückgeführte Gegenstände, wenn die wesentliche Beschaffenheit

uud die Benennung derselben unverändert bleibt,
und zwar in allen diesen Fallen, sofern die Identität der
aus- und wieder eingeführten W'aaren und Gegenstände
außer Zweifel ist.

Außerdem kann bei Garnen und Geweben dio
Zollfreiheit von dem Nachweis der einheimischen Erzeugung
der zur Veredelung ausgeführten W'aaren abhängig gemacht
werden, Seide zum Färben oder Um'ärben ausgenommen,
für welche dieser Nachweis nicht verlangt wird.

Artikel 7.

Zur Förderung der gegenseitigen Handelsbeziehungen
werden die vertragschließenden Theile die Zollabfertigung
im wechselseitigen Verkehr so weit erleichtern, als sieh dies
mit der Zollsicherheit verträgt.

Artikel 8.

Innere Abgaben, welche in dem einen der
vertragschließenden Theile, sei es für Rechnung des Staates oder
für Rechnung von Kantonen, Ländern, Kommunen oder
Korporationen, auf der Bei vorluiiigung. der Zubereituug oder
dem Verbrauche eines Erzeugnisses gegenwärtig ruhen oder
künftig ruhen möchten, dürfen Erzeugnisse des anderen
Theiles unter keinem Vorwande höher oder in lästigerer
Weise treffen, als die gleichartigen Erzeugnisse des eigenen
Landes.

Keiner der beiden vertragschließenden Theile wird
Gegenstände, welche im eigenen Gebiete nicht erzeugt
werden und «eiche in den Tarifen zu gegenwärtigem
Vertrage begriffen sind, unter dem Vorwando der inneren
Bebteuerung mit neuen oder erhöhten Abgaben bei der
Einfuhr belegen.

Wenn einer der vertragschließenden Theile es nöthig
findet, aul einen in den Tarifen zu gegenwärtigem Vertrage
begriffenen Gegenstand einheimischer Erzeugung oder
Fabrikation eine neue innere Steuer oder Accisegebühr oder
einen Gebührenzuschlag zu legen, so soll der gleichartige
ausländische Gegenstand sofoit mit einem gleichen Zolle
oder Zollzuseldage bei der Einfuhr belegt werden können.

Erzeugnisse, welche Slaatsmonopole eines der
vertragschließenden Theile bilden, sowie Gegenstände, welche zur
Erzeugung von solchen monopolisirten Wanren dienen, können
hei ihrer Einfuhr einer zur Sicherung des Monopolcs
bestimmten Altgabe auch in dein Falle unterworfen werden,
wenn die gleichartigen Erzeugnisse oder Gegenstände des
Inlandes dieser Abgabe nicht unterliegen.

Die vertragsi hließenden Theile behalten sieh das Recht
vor, diejenigen Produkte, zu deren Herstellung Alkohol
verwendet wird, — unter Wahrung des im Absatz 1 dieses
Artikels enthaltenen Grundsatzes — bei der Einfuhr außer
mit dem tarifmäßig etwa entfallenden Zolle noch mit einer
Gebühr zu belegen, deren Betrag der auf den verwendeten
Alkohol entfallenden inneren fiskalischen Belastung
gleichkommt. * 1,1 tv t.

t

Artikel f).

Kautieute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende,
welche ,,Bick durch den Besitz einer von den Behörden des
Heimatlandes ausgefertigten Gewerbelegiiimationskarte
darüber ausweisen, daß sie in dem Staate, wo sie ihren Wohnsitz

hallen, zum Gewerbebetrieb berechtigt sind und die
gesetzlichen Bleuem und Abgaben entrichten, sollen belügt
sein, peisönlich oder durch in ihien Diensten stehende
Reisende in dem Gebiete des anderen vertragschließenden
Theils bei Kaufleuten oder in offenen Verkaufsstellen1 oder
hei solchen Personen, welche die Waaren produziren, Waaren-
nnkäufe zu machen oder bei Kaufleuten oder Personen, in
deren Gewerbebetriebe Waaren der angebotenen Art
Verwendung finden, Bestellungen, auch unter Miütihrung von
Mustern, zu suchen, ohne hierfür eine weitere Abgabe
entrichten zu müssen.

I)io mit einer Gewerbelegitimationskai te versehenen
Gewerbetreibenden (Handlungsrcisenden) dürfen wohl Waaren-
muster, aber keine Waaien mit sich fuhren.

Die Ausfertigung der. Gewerbelegitimationskarte soll
nach dem unter lit. D anliegenden Muster erfolgen.

Die vertiagschließendcn Theile werden sich gegenseitig
Mittheiluug darüber machen, welche Behörden zur Erlheiluug

von Gewerhclogitimationskarteu befugt sein sollen und welche
Vorschriften von den Inhabern dieser Karten bei Ausübung
des Gewerbebetriebes zu beachten sind.

Auf den Gewerbebetrieb im Umherziehen einschließlich
Hausirhanaels und des Aufsuchens von Bestellungen

finden die vorstehenden Be-
des
hei Niehtgewerbetreibcnden
stimmuugen keine Anwendung.

Artikel 10.

Der gegenwärtige Vertrag erstreckt sieh auf die mit
einem der vertragschließenden Theile gegenwärtig oder
künftig zollgeeinten Länder oder Gehiete.

Artikel 11.

Der gegenwärtige Vertrag soll vom 1. Februar 1892 an in
Kraft treten und bis zum 31. Dezember 1903 in Kraft bleiben.
Im Falle keiner der vertragschließenden Theile zwölf Monate
vor diesem Tage seine Absicht, dio Wirkungen des

Vertrages aufhören zu lassen, kundgegeben haben sollte, bleibt
derselbe in Geltung bis zum Ahlauf eines Jahres, von den»

Tage ab, an welchem der eine oder der andeie der
vertragschließenden Theile denselben gekündigt hat. Die
vertragschließenden Theile behalten sich die Befugniß vor, nach
gemeinsamer Verständigung in diesen Vertrag jederlei
Abänderungen aufzunehmen, welche mit dem Geiste und den
Grundlagen desselben nicht im Widerspruch sieben uud
deren Nützlichkeit durch die Erfahrung dargethan «erdenO
wird.

Artikel 12.

Gegenwärtiger Verlrag soll ratifizirt und es sollen die
Ratifikationsurkunden sobald als möglieh
werden.

ausgewechselt

So geschehen zu Wien, den 10. Dezember 1891.

(L. S.) (gez.) Roth.

(L. S.) (gez.) Hammer.

(L. S.) (gez.) C. Cramer-Frey.

(L S.) (gez.)' H. VII. P. Reuss.

A n. 1 a g e A.

Tarif.
Zölle für die Einfuhr in das deutsche Zollgebiet.

Nummer
des zur Zeit
des
Vertragsabschlusses

giltigen all
deutschen
Zolltarifes.

Benennung der Gegenstände.

Abfalle:
a) Abfälle von der Eisenfabrikation (Hammer-

selilag, Eisenfeilspäne) und von Eisenblech,
verzinntem (Weißblech) und verzinktem; von
Glashütten, auch Scherben von Glas- und
Thonwaaren; von der Waeiisbereitung; von
Seifensiedereien die Unterlauge; von Gerbereien

das Leimleder, auch abgenutzte alte
1 Lederstüoke und sonstige zur Verwendung als

Fabrikationsmaterial geeignete Lcderabfallfi
b) Blut von geschlachtetem Vieh, flüssiges und

eingetrocknetes;Thierflechsen ;Treber;Brannt-
weinspülig; Spreu; Kleie; Malzkeime;
Steinkohlenasche; Dünger, thierischer und andere
Düngungsmittel, als: ausgelaugte Asche,
Kalkäscher, Knochenscliaum oder Zuckererde und
Thierknochen jeder Art

Baumwolle und/JBaumwollenwaaron:

c) Baunnvollengarn, ungemischt oder gemischt
mit Leinen, Seide, Wolle oder audoron
vegetabilischen oder animalischen Spinnstoffen:
1. cindrähtiges, roh

d) über Nr. 60 bis Nr. 79 englisch (30. —)
n «) über Nr. 79 englisch (36.—)

Zollsatz

fUr
1G0 kg.

Mark.

frei

frei

24.
24.

IN 13. Die Zölle des Generaltarifs sind der Vergleichung halber jeweilen nach

dem Texte Jeder Position in Klammern vermerkt. Wo nichts weiter
angegeben ist, stimmt der Ansatz des Vertragstarifs mit demjenigen
des Generaltarifs Dberein.
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Nummer
des zur Zeit
des Vertrags-
abschlusses
giltigen allg.
deutschen
Zolltanfes.

Benennung der Gegenstände.

13
'>1 i

cor1

15

4. drei- und mehrdrähtiges, einmal und wie¬
derholt gezwirnt, roh, gebleicht, gefärbt

Drei- und mehrdrähtiges, einmal
gezwirnt, roll (Stickgarn), auf Erlaubnisschein

zu Stickeieizwecken (48. —)
5. zwcidrähtiges, wiederholt gezwirntes, roh,

gebleicht, gefärbt; auch accommodirter,
zum Einzelverkauf hergerichteter Baum-
wollenzwirn jeder Art

d) Waaren aus Baumwolle allein oder in Ver¬
bindung mit Metallfäden, ohne Beimischung
von Seide, Wolle oder anderen unter Nr. 41
genannten Thierhaaren:

aus 1. rohe Filztürher (endlos gewebte und ge¬
rauhte filzartige Walzenüberzüge, Trocken-
filze u. s. w.) aus Baumwelle zur
Holzstoff-, Strohstoff-, Cellulose- und
Papierfabrikation (80. —)

3. alle nicht unter Nr. 1, 2 und 6 ') begriffene
dichte Gewcbo; rohe (aus rohem Garn
verfertigte) undichte Gewebe mit
Ausschluß der Gardinenstoffe, soweit sie nicht
unter Ziffer 1 fallen; Strunipfwaaren,
soweit nicht nachstehend besonders genannt;
Posamentir- und Knopfmacherwaaren;
auch Gespinnste in Verbindung mit
Metallfäden

Baumwollene Wirkwaaren (120. —)
5. alle undichte Gewebe, wie Jaconnot,

Musselin, Marly, Gaze, soweit sie nicht unter
Nr. 1, 3 und 41) begriffen oder nachstehend
besonders genannt sind

Tüll (200. —1
rohe sogenannte Plattstichgewebe, welche
mit gebleichtein Baumwollgarn gewebt
sind, über bestimmte Zollstellen (200. —)
gebleichte, gefärbte etc. sog. Plattstichgewebe,

über bestimmte Zollstellen (200. —)
aus 6. Stickereien (350. —)

Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren:

aus m) Anilinfarbstoffe, Kreuzbeeren Senme-
und Gallusextrakt; Knochenmehl

Eisen und Eisenwaaren:

e) Eisenwaaren:
1. ganz grobe: *

n,= •.

«) aus Eisenguß
aus ß) Eisen, welches zu groben Bestand¬

teilen von Maschinen und Wagen
roh vorgeschmiedet ist; Brücken und
Brücken bcstandtheile

Erden, Erze, edle Metalle, Asbest und Asbest-
waaren:

1

aus a) Erden und rohe mineralische Stoffe, auch
gebrannt, geschlemmt oder gemahlen,
imgleichen Erze, auch aufbereitete,
soweit diese Gegenstände nicht mit einem
Zollsatze namentlich betroffen sind; edle
Metalle, gemünzt, in Barren oder Bruch

.1 LR xGetreide und anderoErzeugnisse des Landbaues:
•v' k) Erzengnisse des' Landbauos, anderweit

nicht genannt

Holz und andero vegetabilische und animalische
Schnitzstoffe', sowie Waaren' daraus:

aus a) Hornspäne, Klauen, Knochen (als Schnitz-
Stoff),., rohe

Instrumente, Maschinen und Fahrzeuge:
a) Instrumente, ohne Rücksicht auf dio

Materialien, aus welchen sie gefertigt sind: |

aus 1. musikalische, mit Ausnahme von Kla¬
vieren, Pianinos, Harmoniums und der
gleichen Tasteninstrumenten, jedoch mit
Einschluß der Kirchenorgeln; auch Musikdosen

(30. —)
b) Maschinen: |

1. Lokomotiven; Lokomobilen '.-( |.

Zollsatz

für
100 kg.

Mark.

48. —

36.

70.—

65.

120.

95. -

200.-
150. -

120. -
150. -
275.-

frei

2. 50

3. —

frei

frei

'I; -.

t Ol

»"1

frei

20. -
8.—'

Nummer
Zolldaszur Zeit

des
Vertragsabschlusses

'giltigen allg.
deutschen
Zolltarif es.

Benennung der Gegenstände.
satz für
100 kg.

Mark.

aus 2. Müllereimaschincn, elektrische Maschinen,
Baumwollspiiinmaschiticn,Weheveimasclii-
non, Dampfmaschinen, Dampfkessel,
Maschinen fiir Holzstoff- und I'apierfabri-
katiou, Werkzeugmaschinen, Turbinen,
Transmissionen, Pumpen, Maschinen für
die Thon- und Zementindustrie,
Strickmaschinen mit Gestell, Teigwaarenma-
schinen und landwirthschaftliche Maschinen,

und zwar je nachdem der
überwiegende Bestandtheil gebildet wird:
«) aus Holz 3- —
ß) aus Gußeisen 3.

y) aus schmiedbarem Eisen 5.—
ff) aus anderen unedlen Metallen b 8. —'

Anin>'rkun<j zu h 1 uud 2:
Dampfmaschinen und Dampfkessel zur
Verwendung beim Schiffsbau frei

3. Kratzen und Kratzenbeschläge 36. — |

c) Wagen und Schlitten:
1. Eisenbahnfuhrzeuge: vom Werth

«) weder mit Leder- noch mit Polsterarbeit 6 0 o |

ß) andere 10 °,'o

aus d) Flußschiffe, einschließPch der dazu ge¬
hörigen gewöhnlichen Schiffsutensilien,
Anker, Anker- und sonstigen Schiffsketten,

wie auch Dampfmaschinen und
Dampfkessel frei '

19 Kupfer und andere nicht besonders genannte
unedle Metalle, Legirungen aus unedlen
Metallen, anderweitig nicht genannte, und Waaren
daraus:

aus a) Aluminium, rein, in rohem Zustande frei
aus b) Aluminium, gewalzt (12. —).... 9. —

Telegraplienkabel (12.—) 8- —
d) Waaren, und zwar:

2. andere, soweit sie nicht unter Nr.
19 d 3, oder wegen ihrer Verbindung
mit anderen Materialien unter Nr. 20
fallen 30. —:

3. aus Aluminium, Nickel; feine, insbe¬
sondere Luxu<gogenständo, aus Alfenide,

Biitanniametall, Bronze,
Neusilber, Tomback und ähnlichen
Legirungen ; feine vernirte Messing-
waaren, auch in Vorbindung mit
anderen Materialien; alledieseWaaren,
insoweit sie nicht unter Nr. 20") fallen 60. -

1 20 Kurze Waaren, Quincaillerien etc.:
aus a) Gold, gowalzt, mindestens 1 mm dick,

und Golddraht, mindestens 2 mm dick
(600. —) 100.—|

c) 3. Waaren aus Gespinnsten von Baumwolle,

Leinen, Seide, Wolle oder anderen
Thierhaaron, welche mit animalischen
oder vegetabilischen Schnitzstoffen, un,j
edlen Metallen, Glas, Guttapercha, Kaut¬

|
schuk, Leder, Ledertuch, Papier, Pappe,
Steinen,1 Stroh- oder Thonwaaren verj

' bunden und nicht besonders taritirt
1 sind 120.

d) Taschenuhren, Werke und Gehäuse zu
solchen:
1. Taschenuhren in goldenen Gehäusen per StUck;

' (3. —) —. 80:
2. Taschenuhron in silbernen Gohäusen,

auch vergoldeten, oder mit vergolder
ten oder plattirten Rändern, Bügeln

1

|
oder Knöpfen (1.50) •. —. 60

;i't Werke ohne Gehäuse (1. 50). —.40
'

i 3. Taschenuhren in Gehäusen aus anderen
i Metallen (—.50) i. —.40

1 i 4. goldene Gehäuse ohne Werk (1. 50) —.40
5. andere Gehäuse lohne Werk (—.50) —. 40

21 Leder und Lederwaaren: 100 kg.

aus b) Sohlledor (36.—) j. 30. —!

') Nr. 2 d 1, 2, 4 und 6 des deutschen Generaltarifs lauten: Bauuiwollwaareu: 1. rohe (aus rohem Garn,verfertigte) dichte Gewebe mit Ausschluß der
aufgeschnittenen Sammele; Tüll, roh und angemustert, 100 kg. II. 80; 2. gebleichte, dichte Gewebe, auch apprrtirt, mit Ausschluß der aufgeschnittenen Sammete,
100 kg. II. 100; 4. Gardinenenstoffe, gebleicht und appretirt, 100 kg. 11. 230 ; 6. Spitzen und alle Stickereien, 1U) kg. II. 350. (Die lied.) y

') Nr. 20 des deutschen (ieueraltarifs umfaßt n. A. Kurzwaaren, Quiucadlerien etc. (andere als aus Edelmetallen und die unter 20 c 3 oben genannten)
100 kg. II. 200. (Die Red.)



Nummer
des zur Zeit
des
Vertragsabschlusses

giltigen allg.
deutschen
Zolltarife*.

22

24

25

26

30

38

Benennung der Gegenstände.

aus c) Treibriemen, lederne (50. —)
e) Handschuhe

Leinengarn, Loinwand und andere Leinonwaa-
ren etc.:

i) Stickereien

k) Zwirnspitzen (800. -)

Literarische und Kunstgegenstände:

a) Papior, beschriebenes (Akten und
Manuskripte); llficher in allen Sprachen, Kupferstiche,

Stiche andorer Art, sowie
Holzschnitte; Lithographien und Photographien;
geographische und Seekarten; Musikalien

Material- und Spezerei-, auch Konditorwaaren
und andere Konsumtihilien:

f) Butter, auch künstliche (20. —)
aus g) 1. Fleischextrakt, flüssiger, und Tafel-

bouillon

o) Hartkäse in mühlsteinförinigen Laiben,
das Stück im Gewicht von mindestens
50 kg. (20. -)
anderer Käse

aus p) 1. Kindermehl (Nestle-Mehl und dergl.)
(60.—)

'

aus p) 3. Cliokolade

Oel, anderweit nicht genannt, und Fette:
ci) .Rückstände, feste, von der Fabrikation

fettor Oele, auch gemahlen

Seide und Soidenwaaren:

aus a) Seide, abgehaspelt (unfilirt, Greze) oder

gesponnen (filirt); Floretsoide, gekämmt,
gesponnen oder gezwirnt; alio diese Seide
nicht gefärbt, auch Abfälle von gefärbter
Seide.

b) Seideuwatte

c) Seide und Floretseide, gefärbt; Lacets
gekämmte Abfälle von gefärbter Seide

(I'eignees) (36. —)
<0 Zwirn aus Rohseide (Nähseide,

Knopflochseide u. s. w.), gefärbt und ungefärbt
(200.—)

<•) 1. Waaren aus Seide oder Floretseide
(800.—)

aus e) 2. seidene und halbseidene Stickereien

au« e) 3. Bänder mit offenen Geweben:

seidene (1000. —)
halbseidene (1000. —)

Anmerkung. Unter offenen Geweben
sind solche verstanden, in denen sowohl
die Entfernung vou einem Kettenfaden
zum anderen als von einem Schußfaden
zum anderen größer ist, als die Dicke
des Fadens selbst.

Seidenheuteltuch (1000.—)
f) alle nicht unter ft1) begriffene Waaren aus

Seide oder Floretseide in Verbindung mit
Baumwolle, Leinen, Wolle oder anderen
animalischen oder vegetabilischen
Spinnstoffen

Anmerkung. Seide, weichein Garnen aus anderen
Spinnmaterialien versponnen ist, ohne die
Umhüllung des Fadens zu bilden oder zusammenhängend

durch die ganze Länge des Gewebefadens
sich zu ziehen, bleibt bei Geweben aus solchen
Garnen außer Betracht.

Steine und Steinwaaren:
«) Steine, roh oder blos behauen, auch ge¬

mahlen
Anmerkung. Zu den rohen oder blos be-

hauenen Steinen gehöron auch solche Blöcke,
welche an nicht mehr als drei Seitenflächen
eine Bearbeitung mit der Säge zeigen.

aus e) Dachschiefer (1. 50)

aus f) geschnittene oder gespaltene Platten aus
Schiefer, ungeschliffen

Zollsatz

für
100 kg.

Mark.

45.

100.

150.

600.

frei

16. -
20. -

15.

20.

50.

80.

frei

frei

24. —
36.—

frei

140. —•

600.—
600. -
800.—
450. —

600. —

450.

frei

O

3.

Nummer
des zur Zeit
des
Vertragsabschlusses

giltigen allg.
deutschen
Zolitarifes.

Benennung der Gegenstände.

Zollsatz

für
100 kg.

Mark.

h) andere Waaron aus Steinen, mit
Ausnahme der Statuen und der Waaren aus
Edelsteinen und Lava:
1. außer Verbindung mit anderen

Materialien oder nur in Verbindung mit
Holz oder Eisen olino Politur und
Lack:
n) aus Alabaster, Marmor, Granit,

Syenit, Porphyr oder ähnlichen
harten Steinen (15. —) 10. —

37 Thiere und thierische Produkte, nicht ander¬
weit genannt:

ans «) Milch, natürliche und sterilisirte, nicht
kondensirt, ohne Zusatz, in flüssigem
Zustande, in Gefässen jeder Art frei

39 Vieh: 1 StUck

b) Stiere und Kühe 9

c) Ochsen (30. — 25. 50

d) Jungvieh im Alter bis zu 2''s Jahren (6.—) 5. —
ß) Kälber unter 6 Wochen

41 Wolle, einschließlich der anderweit nicht ge¬

nannten Thierhaare, sowie Waaren daraus:

<:) Garn, auch mit anderen Spinnmaterialien,
ausschließlich der Baumwolle, gemischt:

3. anderes Garn: 10O kg.

n) roll, einfach 8. —

(I) roh, dublirt in —;
d) Waaren, auch in Verbindung mit Baumwolle.

Leinen oder Metallfädon:

4. unbedruektc Filze, soweit sio nicht zu
Nr. 2 2) gehören; unbedruckte Filz- und
Strumpfwaaren, Fußdecken, auch
bedruckte, aus Wolle oder anderen Thier-
liaaren mit Ausnahme der Rindvieh- und
Roßhaare, auch in Verbindung mit
vegetabilischen Fasern und anderen
Spinnmaterialien 100. -i

5. mibedruckte Tuch- und Zeugwaaren, so¬

weit sie nicht zu Ziffer 7 oder 8 ge- i

liöron :

u) im Gewichte von mehr als 200 g auf
den Quadratmeter Gewehefläche,
soweit nicht nachstehend besonders
genannt 135. —
rohe Filztücher aus Wolle, auch in
Vorbindung mit Baumwolle oder
Leinen, endlos gewobt, zur Holzstoff-,
Strohstoff-, Celluloso- und
Papierfabrikation (135.—) 100.—

ß) im Gewicht von 200 g oder weniger
auf den Quadratmeter Geweboflächo 220.—

aus 7. Stickereien 300. —1

Anlage Ii.
Tarif.

Zölle für die Einfuhr in die Schweiz.

Nummer
des Schweiz.

<T;

Franken
Zolitarifes Benennung der Gegenstände. per
10. April

1891. 100 kg.

1

i

Abfälle der Eisenhearheitung (Feil- und Dreli-
späne etc.), der Glasfabrikation, der Wachs-
bereitung, von Seifensiedereien, von Färbo-
reien; Scherben von Glas-und Thonwaaren;
Hautabfälle, nur zur Leimbereitung tauglich
(Leimleder); Schlempe; Rückstände von
ausgepreßten Früchten, nicht anderweitig
genannte; thierisches Blut, flüssig oder
eingetrocknet; Hornspäne; Thierflechsen; Klauen;
Knochen; Gekrätz, Asche und Schlacken von

i
Edelmetallen ; etc frei

1 ') Nr. 30e des deutschen Generaltarifs lautet: 1. Waaren aus Seide oder Floretseide, auch in Verbindung mit Metalltäden; Waaren aus Seide, gemischt
mit anderen Spinnmaterialien und zugleich in Verbindung mit Metallfäden 100 kg. M. 800. 2. Spitzen, Blonden und Stickereien, ganz oder theilweise aus Seide
100 kg. M. (100. 8. Gaze, Crepe und Flor, ganz oder theilweise aus Seide 100 kg. M. 1000. (Die IM.)

') Baumwollwaaren. (Die Bed.) <• > u -
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Nummer
des Schweiz.
Zolltarife«

vom
10. April

1891.

aus 8

7

aus 10

11

12

aus 13

17

18

19

20

21

Benennung der Gegenstände.

Kleie, Oelkuchen und Oelkuchenmehl;
Malzkeime, Malztreber, auch getrocknete;
Abfallprodukte der Müllerei etc. für Vielifütterung;
Kornrade

Düngstoffe:
Stalldünger; Düngererde (Kompost); Kalkäscher

und Knockenscliaum (Zuckererde); Asche
(Knochen-, Steinkohlen-, Torf-, Holzasche),
auch ausgelaugte; Schlamm, Kehricht etc.;
Dünglumpen (wollene und halbwollene); Hornmehl,

Ledermehl, sowie andere zum Zwecke
der Düngerfabrikation dienliche Abfälle

Guano; Phosphorite, Phosphate; Knochenmehl;
etc.:

nicht aufgeschlossen; ferner Ammoniaksalze,
rohe, Ammoniak, schwefelsaures, Chlorkalium,
Kalidünger; Staßfurter Abraumsalze;
Abfallschwefelsäure

aufgeschlossen; ferner Kunstdünger

Alkaloide, chemische und andere Produkte,
soweit sie nicht unter Nr. 16/20 ') fallen;
Chinaextrakt; Kampher, raffinirter (10. -—)

Mineralwasser, natürliches und künstliches,
Flaschen und Krüge inbegriffen; Quell- und
Badesalze und Moorextrakte, auch mit
Bezeichnung ihrer Gebrauchswirkung, in Kistchen

oder Gläsern (3. —)
Pharmazeutische Präparate, wie z. B. Pulver,

Pastillen, Pflaster, Pillen, Salben, Tinkturen,
ätherische Oele und Essenzen etc.:

in Engrospackung, d. h. theilungsfähig für den
Detailverkauf (50. —)

Pastillen aus Quell- und Badesalzen in
Detailpackung (100. —)

Zubereitete Hilfsstoffe:

Aetzkali, Aetznatron, Kali- und Natronlauge;
Alaun; arsenige Säure; Baryt, schwefelsaurer

(Schwerspath); Beinschwarz ; Chlor-
baryum; Chlorcalcium, rohes; Chlorkalk;
Chlormagnesium; Chlormangan; Chromalaun;
Eisenbeize; Gerbstoffextrakte, flüssige; Glätte;
Kalk: holzessigsaurer, — roher carbolsaurer,
•—salzsaurer; Magnesia, schwefelsaure (Bittersalz)

; Natron, schwefelsaures (Glaubersalz);
Salzsäure; Schwefelblüthen; Schwefeleisen;
Schwefelnatrium; Schwefelsäure; Soda; Tlion-
erde: essigsaure, — schwefelsaure; Vitriol
(Eisen-, Kupfer- und Zink-); Wasserglas

a) Natron, arseniksaures, flüssiges, doppeltkohlensaures,

schwefligsaures und doppeltschweflig-
saures; Salpetersäuro; Anilin; Anilinverbin-
dungen zur Farbenfabrikation (1. —)

b) Arsensäure; Benzoesäure; Bittermandelöl,
künstliches; Blei, essigsaures (Bleizucker);
Bleioxyd, salpetersaures; Bleisuperoxyd;
Borax; Carbolsäure, rohe; Catechu; Chlor-
aluininium, Chlorziuk; Gallussäure;
Gerbsäure; Gerbstoffextrakte, feste; Glycerin;
Grünspan; Holzessig, Essigsäure, rohe, mit
brenzlichem Geruch; Ilolzgeist, roher; Kali:
blausaures gelbes. — chlorsaures, — chromsaures

rothes; Kalk, doppeltschwefligsaurer;
Kleesäure (Oxalsäure); Natronsalze, anderweitig

nicht genannte; Olein (Oelsäure);
Phtalsäure (Alizarinsäure); Pottasche; Ee-
sorcin; Iticinusöl zu technischen Zwecken;
Rhodansalz (Rhodankalium); Salicylsäure;
Salmiak (Chlorammonium); Salmiakgeist;
Salpeter, raffinirter; Sauerkleesalz; Schwefeläther

; Schwefelarsenik; Stearin; Terpentinöl;
Thonerdehydrat in Teig; Thonerdenatron;

Türkischrothöl; Zinkstaub; Zinnsalze

Kohlensäure, flüssige (8.—) '

Zubereitete Hilfsstoffe, nicht besonders
genannte

Kartoffelmehl (f£cule) (1.20)

Franken

per

100 kg.

frei

frei

frei

-. 30

1. 50

45. —

40.—

-. 30

-. 60

1. -
7.—

2.

1. —

Nummer
Frankendes schwell.

Zolltarifes
vom Benennung der Gegenstände. per

10. April
1891. 100 kg.

j

Stärke (Amlung) aller Art, Dextrin, Stärkegummi:
22 in Engrnspaekung, d. b. offen in Fässern, Kisten,

Säcken etc., sowie in Paketen über 4 kg
Gewicht (2. —) 1. 25

i 23 in Detailpackung, d. h. in Schachteln, Paketen
bis und mit 4 kg Gewicht (4. —) 2. 50

aus 27 Sprengschnüre (50. —) 40. —

aus 29 Zündhölzer (40.—) 25 —
30 Wagenschmiere 3. —
31 Wichse

Leim:

7. —.

32 roh (Tischlerleim) (1. —) —, 60

j 33 gereinigt (Gelatine); Fischleim

Farbstoffe, mineralische und vegetabilische, nicht
anderweitig genannte:

7.—

35 gemahlen, geschlemmt, geraspelt, gepulvert,
geschnitten etc —. 60

Extrakte von Farbstoffen:
37 Krappextrakt und andere flüssige oder feste

Extrakte von Farbstoffen; Garancine;
künstliches Alizarin, trocken oder in Teig;
Indigolösung 3 —

Farben, zubereitete, trocken, in Teigform oder
flüssig:
Bleiweiß und Zinkweiß:

39 nicht abgerieben (4. —) 3 —
40 abgerieben (7. —) 5. —
41 Chromgelb; Chromgrün, Schweinfurtergrün;

Mineralblau; Pariserblau; Smalte; Ultramarin

7. —
; aus 42 Künstliche Farben aus Steinkohlentheer (20.—) 8. —
1 43 Farben, zubereitete: in Schachteln, Flaschen,

Muscheln, Töpfchen, Stengeln (30. —) 20.—

44 Firnisse und Lacke aller Art, mit Ausnahme
von Oelfirniß (25. —) 18. —

45

i

Oelfirniß

Fensterglas:

10, —

' 48
1

gefärbtes, gemustertes, mattes (25. —)

Hohlglas und Glaswaaren:

20.—

aus 50 Flaschen aus gewöhnlichem schwarzem, brau¬

nem oder grünem Glas (4. —) 3. —:
51

i

nicht geschliffen, oder nur mit abgeschliffenem
'' Boden, eingeriebenem Stöpsel oder aucli

mit einer Marke, einem Namen oder Zeichen
versehen, sofern nicht gravirt:

| a) aus halbgrünem Glas (8. —) 6.—
b) aus gewöhnlichem farblosem (sog. weißem)

Glas 8 —
52 geschliffene, gravirte, farbige (aus gefärbtem

Glas), matte, bemalte, vergoldete und andere
hievor nicht genannte Glaswaaren aller Art,
auch in Verbindung mit anderen Materialien,
edle Metalle ausgenommen (30. —) 20. —

53 Hohlglas der unter Nr. 50 2) und 51 erwähnten
Gattung:

a) in grobem Holz-, Schilf- oder Strohgeflecht,
(Säureflaschen ausgenommen (12.—) 8.—

b) Säureflaschen in grobem Holz-, Schilf- oder
Strohgeflecht (12. —) 6 —

57. Spiegelglas, unbelegtes:
a) unter 18 dm2 (16. —) 14 —
b) von 18 dm2 und darüber 16.—

Spiegelglas, belegtes:
aus 58 unter 18 dm2 (16. —)

60 Brennholz, Reisig, Holzborke, Torf, Lohkuchen,
Gerberrinde, Gerberlohe -.02

61 Holzkohlen (—. 20)

Bau- und Nutzholz, gemeines:
62 roh oder bloß mit der Axt beschlagen; Flecht¬

weiden, roh, nicht geschält, nicht gespalten;
Reifholz, Rebstecken (—. 20) —. 15

') Nr. 16 des schweizerischen Generaltarifs lautet: Rohe Hülfsstoffe, wie: Citronensaft; Gummi; Harze, rohe, und Colophonium; Pech; Salpeter, roh;
Schwefel, roh und gereinigt; Theer, flüssig: Weinstein, roh: Weiuhefe, trockene; etc., 100 kg. Fr. —. 20. (Die Red.)

') Nr. 50 des schweizerischen Generaltarifs lautet: Hohlglas und Glaswaarcn aus gewöhnlichem schwarzem, braunem, grünem Glas; Glas-Isolatoren,
100 kg. Fr. 4. (Die Red)

2



Nummer
des Schweiz. Franken
Zolltarifes

vom Benennung der Gegenstände. per
10. April

1891.
100 kg.

in der Längenrichtung gesägt oder gespalten
(Sclmittwaaren, Schindeln etc.), ausgenommen

Fournieve:
63 a) eichenes, mit Ausnahme von Faßholz. —. 40

b) Faßholz, rohes (40. —) —. 15

64 anderes (1. —) —. 70

65 abgebunden (d. h. mit Zapfen und Zapfen¬
löchern, Versetzungen, Vorschneidungen etc.
versehenes, zum Montiren fertig bereites
Konstruktionsholz) (1. 50) 1. 20

CO Grobes Verpackungsmaterial aus weichem Holz
(Packkisten, Packfässer u. dergl.) für trockene
Gegenstände; Holzwolle (2.—) 1. 60

Holzwaaren:
aus 75 vorgearbeitete gehobelte, nicht zusammen¬

gesetzte; Holzdraht zur Ziindhölzchenfabri-
kation; Riemen oder unvorleimte Boden-
theile für I'arqueterio (4. —) 3. -

fertige aus gemeinem Holze, roh, nicht bemalt,
nicht geschnitzt, nicht fournirt, soweit sie
nicht unter Nr. 78 fallen, Wagner-, Zimmer-,
Rechenmacherarbeiten etc.:

76 o.) ohne Metallbeschläge; Tafeln oder ver¬
leimte Bodentheile für Parqueterie (8. —) 6. —

b) Schmalzkübel

77 mit Metallbeschlägen; Böttcher- und Kiibler-
waaren, moritirt und demontirt (15. —) 12. -

Schreiner- und Drechslerarbeiten, Möbel und
Möbeltheile (Korbflechterwaaren ausgenommen),

fertige: aus gemeinen (nicht exotischen)
Holzarten:

78 rohe, nicht bemalt, nicht gefirnißt, nicht ge¬
schnitzt, nicht fournirt (15.—) 10. —

79 bemalt, gefirnißt, fournirt (25. —) 16. -
80 «) polirt, laekirt (50. —)

b) geschnitzt, gepolstert (50. —) 38. —
c) aus gebogenem Holze, nicht gepolstert (50. —) 12. -

Anmerkung zu 80 c) Diese Möbel können aucli
mit t lcclitarlieitcn aus Stroh, Stuhlrohr u. <lgl.
oder mit gelochten oder ornamentirt gepressten
Theilen (Sitzhretter, Rückenlehnen 11. dgl.)
versehen sein und sind ungleichen die eben erwähnten
Sitzbretter, Rückenlehnen 11. dgl., wenn solche für
sieh versendet werden, nach dem Ansätze von
12 Franken zu verzollen. Auch ist zugelassen,
daij solche Möbel zum geringeren Theile aus
gemeinem, nicht gebogenem Holze bestehen können,
wobei indeß keine Beschränkung des Gewichtes
oder der Menge gemeint ist, wohl aber, daß die
Möbel jedenfalls den Charakter solcher aus
gebogenem Holz aufweisen müssen.

Anmerkung zu 70 und 80 a), b) und c): Hielier
fallen auch solche Gegenstände aus gemeinem
Holz, welche Kbenistenholz imitiren.

81 andere Holzwaaren, bemalt, polirt, laekirt oder
geschnitzt; ferner Holzwaaren der unter
Nr. 76 und 77 erwähnten Gattung: bemalt,
gefirnißt, laekirt (50. —) 30.—

Leisten (Stäbe) zu Rahmen:
82 roh, grundirt: glatt, ohne Verzierung (Orna-

mentirung) (15.—) 10. —
j Rahmen für Spiegel und Bilder:

84 roh, grundirt: glatt, ohne Verzierung (Orna-
inentirung) (30. —) 25. —

j 85 verziert (ornamentirt), bemalt, laekirt, bron-
zirt, vergoldet, geschnitzt (50. —) 40.—

1

Korbflechterwaaren:
i grobe:

86 von ungeschälten, ungespaltenon Ruthen (6. —) 5. —
00 <3 von geschälten, gespaltenen Ruthen, von Rohr

oder Ilolzspänen, gebeizt oder ungeheizt
(20.—) 12. —

feine: roh, gebeizt, gefirnißt, laekirt, gefärbt,
polirt etc.:

;

88 nicht in Verbindung mit anderen Materialien,
Holz ausgenommen (50. —) 30. —

89 in Verbindung mit anderen Materialien, Textil-
stoffe ausgenommen (70. —) ; 60. —

Nummer
des Schweiz. Franken
Zolltarifes

vom Benennung der Gegenstände. per
10. April

1891. 100 kg.

; 90 mit Textilstoffen ausgeschlagen, gefüttert oder
gepolstert (120. —) 100.—

Bürstenbinderwaaron:
93 grobe, in Verbindung mit Bolz oder Eisen,

nicht laekirt, nicht polirt 25.—
94 feine (70. —) 50. —
95 Feld-, Wald- und Gartengewächse, frisclio, sofern

sie nicht unter nachstehende Positionen oder
unter Kat. XI, Nalirungs- und Genussmittel,
fallen; Sämereien aller Art: nicht anderweitig
genannte frei

96 Heu, Laub, Schilf, Stroh frei
aus 97 Reps —. 30

100 Sohlenleder, Zeugleder und Riemenleder, Kalb¬
leder, braun und gewichst 16.—

101 Uebrigo Ledersorten aller Art, Kopf- und Bauch¬
leder (collets und flaues lissds) 8. —

103 Lederwaaren, fertige, ausgenommen Reiseartikel
(siehe Kat. XVII ') (120. —) 60. —

Schuhwaaren:

104 vorgearbeitete Bestandtheile aller Art (45. —) 40.—
105 Lederschuhe, grobo (60. —) 40. —
106 a) Lederschuhe, feine (130. —)

b) Schuhwaaren aus Halbseide. Seide oder
60.—

Sammet, mit Ledersohle (130. —) 100.—
107 aus anderen Geweben mit Ledersohle (65. —) 45. —

aus 108 Filzschuhe ohne Ledersohle (40. —) 30. —

109 Handschuhe, lederne (300. —) 150. -
110 Bücher, gedruckte; Land- und Seekarten; Musi¬

kalien 1. —
'

113 a) KlaviereundHarmoniums, auch zerlegt (35.—)
b) andere musikalische Instrumente, Orgeln in¬

30.—

| begriffen, auch zerlegt (35. —) 25. —
114 Bestandtheile für musikalischelnstrumente,Saiten

1 aller Art, Klaviaturen etc 16.—
; 115 Instrumente und Apparate, astronomische, che¬

mische, chirurgische, mathematische und
physikalische, ungefaßte optische Gläser 16.-

116 Mikroskope, Brillen, Stereoskope, Lupen, Fern¬
gläser (80. —) 40.—

1 117 Elektrische Apparate aller Art und anderweitig
nicht genannte Bestandtheile von solchen 6. —

1 118 Orthopädische Apparate und chirurgische Ver¬
bandmittel 40. —

i 126 Gewichtuhren, einschließlich der Thurmuhren,
1 und fertigo Bestandtheile 20. —

aus 127 Uhren mit Federtrieb nach amerikanischem
System, sowie Schwarzwälder-Federtriebuhren
mit hölzernem Gestell, und fertige Bestandtheile

(50. —) 20. -
129

I

Maschinen aller Art, mit Ausnahme von
Lokomotiven; fertig gearbeitete Maschinentlieile;
Druckwalzen und Druckplatten, gravirte;
eiserne Konstruktionen (Brücken, Balken) und
Bestandtheile von solchen, soweit sie nicht

1

1 besonders taxirt sind 4 —
I 130 Lokomotiven

j 131 Maseliinentheile, roh vorgearbeitete, aus
Gußeisen, Schmiedeisen oder Stahl, im Gewichte

1

| von mindestens 50 kg per Stück. Ferner,
ohne Gewichtsbeschränkung: Kesseltlieile,
roh vorgearbeitete, aus Schmiedeisen oder
Stahl, nicht genietet und ohne Nietlöcher;
Eisenbahnmaterial: Achsen, Federn, Räder,
Randbandagen, Radsterne, roh vorgearbeitete,
Röhren aus Schmiedeisen oder Stahl, gewundene,

in Spiralen, Schlangen u. dergl. —. 60
I 132 Maschinentlieile, roh vorgearbeitete, soweit sie

nicht unter Nr. 131 fallen; Druckwalzen und
i

Druckplatten, nicht gravirt 2 —
133 Treibriemen aller Art; Kratzen und Kratzen¬

beschläge 20.—

8. Nr. 476 dieses Tarifes. (Die 1led.} -t 1;



Nummer
des schwoiz.
Zolltarife?

vom
10. April

1891.

aus 135

136

149

150

151

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163
164°

165

166

167

168

169

174

Benennung der Gegenstände.

Kinderwagen und Kindersclilitten (20. —)

Falirrilder (Velocipede) (100.—)

Blei, gewalzt, Blech, Kühren, Draht, Kugeln,
Schrot; Hartblei, Letternmotall, Btichdrucker-
lettorn, alt (2. —)

Bleiwaaren, roh, auch in Verbindung mit IIolz
oder Eisen ; Buchdruckerlettern, neu (10. —)

Bleiwaaren, polirt, bemalt, gefirnißt, auch in
Verbindung mit anderen Materialien (20. —)

Roheisen in Masseln; Rohstalil in sog. Ingots
(Blöcken, gegossenen Stäben), Luppeneisen
und Rohseidenen; Brucheisen und Alteisen

Eisen, geschmiedet, gewalzt, gezogen:
Eisenbahnschienen, Stabeisen (Rund-, Quadrat-,

Flach-,Fagoneisen),Eisenblech: hiernach nicht
speziell genannt; Wellrohre, rohe

Eisenbahnschienen, weniger als 15 kg per
laufenden Meter wiegend; Fagoneisen, dessen

Querschnitt eine größte Dimension von weniger
als 6 cm hat; Rundeisen unter 7 cm
Dicke, Walzdraht, soweit er nicht unter Nr.
156 fällt; Quadrat- und Flacheisen von
weniger als 36 cm3 Querschnittfläche; dekapirte
Bleche, unter Vorbehalt der nöthigen Kon-
trolmaßregeln

Walzdraht in Ringen, roh, über 5 nun und
unter 11 mm Dicke

Eisenblech unter 3 mm Dicke (dekapirtes
ausgenommen) :

roh

verbleit, verzinnt, verzinkt, verkupfert,
vernickelt

NB. Als Blech wird behandelt alles flache
Eisen von 25 cm Breite oder mehr.

t

Draht (gezogenes Rundeisen):
roh

verbleit, verzinnt, verzinkt, verkupfert,
vernickelt (5. —)
i A

Eisengußwaaren:

ganz grobe, rolio, ohne Ornamentirung
andere (6. —)

Waaren aus Schmiedeisen, schmiedbarem Eisenguß,

Stahl, Bloch, Draht:

Röhren, gezogene, gewalzte", rohe

ganz grobe, rohe: vorgearbeitete Werkzeuge;
Bflugschaaren; Wagenachsen; Ambose; Rühren,

genietete, gelöthete, galvanisirte aller
Art; Zahnstangen; Zugstangen; Weichen
und Kreuzungen, etc

;•»] "i '

gemeine, auch in Verbindung nut Holz, roh,
abgedreht, gefeilt, mit Grundfarbo (Mennig,
Bleiweiß oder Zinkweiß) übertüncht, ge-
theert, ganz oder theilweise lackirtf(>
gefirnißt oder bronzirt:

u) Laschen und Unterlägsplatten; Sensen und
Sicheln, auch abgeschliffen (10. —) '.

b) andere

a) abgeschliffen, verzinnt, verzinkt (15.—)
b) Pfannen, inwendig abgeschliffen oder ver¬

zinnt (15. —)

a) feine (mit Ausnahme von landwirthschaft-
lichen und Gartenwerkzeugen), ganz oder
theilweise polirt, bemalt, gefirnißt, laekirt,
bronzirt, emaillirt, auch in Verbindung mit
anderen Materialien (35. —)

b) ganz oder theilweise vernickelt/ auch in Ver¬
bindung mit andoren Materialien (35. —)

Messersclimiedwaaren (50. —)

Waffen aller Art, ausgenommen Geschützröhren;
fertige Waffenbestandtheile (60. —)

i !l:
Kupfer, rein oder legirt (Messing), gehämmert,

gewalzt, gezogen, in Stangen, Blech, Röhren,
Draht

Franken

per

100 kg.

15. —

70. —

1. 50

8. —

18. —

—. 10

—. CO

1. 70

1. 30

2. 50

3.—

4. —

4. 50

2. 50

5. —

—. 60

3.—

"B-

-•,5

7. —
10.—
12.—

10.-

22.—

25. —
40. --

50.—

i Nummer
des Schweiz. Franken

* Zolltinfes
i vom Benennung der Gegenstände. per

10. April
1891. 100 kg.

i t

175 Kupfer- oder Messiugwaaron, vorgearbeitete;
Gewebe aus Kupfer- oder Messiugdraht;
vorgeformte Bronzewaaren; Nieten, Schrauben,
Schwielen, Stifto; Draht mit Kautschuk- oder
Guttapercha-Umhüllung" 10. —

176 Kabel aller Art für elektrische Leitungen, auch
mit Armatur von Blei, Eisen etc.; Kupferdraht

mit Kautschuk- oder Guttapercha-Umhüllung

: mit Draht oder Garn umsponnen
oder umflochten (15. —) 10.—

| 177 Kupferschmied-, Roth- und Golbgioßerwaaren
(50.-) 30.—

aus 178 Unechtes Blattgold und Blattsilber, leonischer
Draht (60. —) 30.—

180 Nickel, rein oder legirt (Argcntan, Neusilber),
gewalzt, gezogen, in Platten, Stangen, Blech,
Draht (10. —) 7 —.

181 Waaren aus Nickel oder Nickellegirungen, Neu-
silberwaaren (60. —) 45. —

184
'

Zinkwaaren, roh 15. —
185 Zinkwaaren, polirt. bemalt, gefirnißt (40.—). 30.—
189 Waaren aus Zinn oder aus Zinnlegirutigen (Bri-

tanniametallwaaren), polirt, bemalt, gefirnißt
(50.-)

19? Plattirtc, im Feuer odor auf elektro-chemischem
Wego vergoldete oder versilberte Waaren
(Christofle) (80. —) 60 —

194 Gold- und Silborschmiedwaaron; Bijoutorie, echt i

(300. —) "200. —
Anmerkung: Falsche Bijouterien, d.h. Schmuck- i

gegenständc aller Art, welche nicht aus Edelmetall,
echten Edelsteinen, I'erlen oder Korallen bestehen,
fallen je nach ihrer Beschaffenheit unter Nr. 470
oder 471.

198 Bruchsteine, rohe ; Bausteine, bossirte odor roh
behaltene; Pflastersteine, Straßenmaterial,
Kies; Sand in offenenWagenladungen; Asbest,
rober; Gyps und Kalkstein, roll, ungebrannt;

i * • Töpferthon, Lehm; Huppererde; Kaolin und
andero hiernach nicht genannto Erden und

t rohe mineralische Stoffe, auch gebrannt, ge¬
schlemmt oder gemahlen frei

Schmirgelfabrikate: ''
206 a) Schmirgelleinwand 20. —!

b) Schmirgelpapier,Glas- und Rostpapier (20.—) 16. -
207 andere 6 -
208 Kalk, fetter, und Gyps, gebrannt oder gemahlen

Ö (-•40) —, 20

209 Schilfhretter (4. —) 2 —,
aus 212 Portlandcemont (—. 80)

'Cementarbeiten (Formerarbeiten ausgenommen,
's. Nr. 122 '), wie Bausteine, Platten, Ziegel,
Röhren etc.i

— 70'

213 ''•roh, nicht ornamentirt —. 60

214 fj "V' l
ornamentirt, gefärbt, gemustert, geschliffen

(3--) • • • 2. — :

221
i>

Asphaltfilz, Asphaltpappe (Dachpappe), Asphaltröhren,

Ilolzcement (2. —) 1. 50

224 Butter, frisch (8. —) 7.—

225 Butter, gesotten, gesalzen ; Margarinbutter,
— Kunstbutter (15. —) - 10. —

i 228 j Eier (4. —)
i 230 a) Speiseessig, Doppelessig und Essigsprit bis

einschließlich 12 u!o Essigsäuregohalt: in Fäs¬

1

j '

sern (40. —) 10. - '

b) Essigsäure mit mehr als 12°,o Essigsäuro-
7 gelnilt; Essig aller Art in Flaschen und '

i Krücken von 50 kg Bruttogewicht und weniger
i i
; -- ft i

(40. -) 30.—
; aus 231 Früchte in Zucker eingemacht oder kandirt,

auch in Flaschen, Gläsern, Büchsen etc.;
1 Zuckerwaaren undZuckerbäckerwaaren(50.—) 40.—

235 •

t 1

Fleisch, frisch geschlachtetes (6. —) 4. 50

') Nr. 122 des schweizerischen Generaltarifs lautet: Abgüsse und Formerarboiteu aus Gyps, Schwefel, Steinpappe, Papiermache, Cement, etc., soweit sie
nicht unter 471 fallen, 1C0 kg. Fr. 7. (Die lied.)
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Nummer
des Schweiz.

: Zolitarlfes
vom

10. April
1891.

Benennung der Gegenstände.

Franken

per

100 kg.

236 Fleisch, gesalzenes, geräuchertes, Fleischkon¬

serven; Speck, gedörrter (8.—) 6. —

237 Geflügel, lebendes 6 —

238 «) Geflügel, getüdtetes 12 —

b) Wildpret (12. —) 10 —

239 Wurstvvaaren (Charcuterie) (25. —) 20. —

241 Obst, genießbare Beeren: frisch frei

aus 242 Weintrauben, frische, zum Tafelgenuß (5. —) 3. 50

244 Obst, gedörrtes oder getrocknetes, nicht ausge¬

steint: Aepfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen
etc.; eingestampfte Früchte und Beeren, sowie

Kräuter und Wurzeln, zur Destillation (5. —) 2. 50

Gemüse, frisclio:
248 Kartoffeln frei

aus 250 Sauerkraut und andere eingesalzene Gemüse (5.—) 4. —

Getreide, Mais, Hülsenfrüchte:

aus 252 nicht geschroten, nicht geschält —. 30

aus 253 in geschrotenen, geschälten oder gespaltenen
Körnern, Graupe, Gries, Grütze; Mehl von
Getreide, Mais oder Hülsenfrüchten (2. 50) 2. —

258 Hopfen 4. —

261 KaiTeesurrogate aller Art introckenerForm(10.—) 6. —

263 Weichkäse (10.—) 4 —

264 Hartkäse (6. —) 4. —

265 Malz (1.50) 1.—

273 Suppen, condensirte, in fester oder flüssiger
Form ; Juliennes, Sago, Tapioca, Mehl etc.
und ähnliche Suppenartikel: in Packeten etc.,
für den Detailverkauf 20. —

Bier und Malzextrakt :

285 in Fässern (5.—) 4 —
290 Wein (Naturwein) in Fässern (6. —) 3. 50

302 Faserstoffe zur Papierfabrikation 1. 25

303 a) Packpapiere, nicht satinirte (jedocli mit In¬

begriff der maschinenglattcn): einfarbig; Wachsund

Theerpapier (10.—) 4 —'
b) Druckpapier, Schreibpapier und Postpapier,
linirt und unlinirt, Packpapier, satinirtes,
Lösch-, Fließ- und Filtrirpapier, Pergamentpapier,

Seidenpapier, Zeichnuiigspapier,
Pauspapier : einfarbig (10. —) 8. —

304 a) Papier aller Art, mehrfarbiges, Gold- und
Silberpapier, Notenpapier,rapiertapeten(30.—) 16. —

b) Briefpapiere und Enveloppen (auch mit
Verzierungen) in einfachon oder verzierten
Cartons, sofern nicht getrennte Gewichtsangaben
für die einzeln niedriger zu verzollenden
Theile vorliegeil, sowie alle anderen nicht

1 besonders genannten Papiere (30. —) 20. —

c) Etiketten, Formulare, Affichen, Prospekte,
Umschlagbogen, etc.: gedruckt oder litho-
graphirt; Enveloppen aller Art (30.—) 25. —

; 305 Pappendeckel, gemeiner grauer, Stroh- und
Holzkarton, Lederkarton (5. —) 3. 50

307 Buchbinder- und Kartonnagearbeiten (60. —) 35. —
308 Papierwäsche (60. —)

311 Baumwollwatte

Baumwolle :

Garne :

312 einfach, roh 7.

313 gezwirnt, gesengt oder nicht gesengt 9.—
1 314 gebleicht, gefärbt: einfach oder doublirt 12. —

315 auf Spulen, in Knäueln oder kleinen Sträng-
eben (für den Detailverkauf hergerichtet),
sowie drei- und mehrfach gezwirnte,
gefärbte Garne in Strängen (45. —) 35. -

Nummer
des Schweiz.
Zolltarifs

vom
10. April

1891.

Benennung der Gegenstände.

Franken

per

100 kg.

Gewebe :

glatte, geköperte, roh :

317 im Gewichte von 6 kg und darüber per 100 ma 10.—
im Gewichte von weniger als 6 kg per 100 m2:

318 mit weniger als 20 Fäden auf 5 mm im Geviert 20.—

320 gebleicht, buntgewebt, gefärbt, bedruckt:

n) über 7 kg per 100 m2 (45. —) 40.—
b) bis und mit 7 kg per 100 in2 45. —
c) Buchbinderleinwand (45. —) 30. —

sammetartige, gemusterte, Piques, Basins,
Damast, Brillantes:

321 roh (d. h. aus rohem Garn) 30. —

322 gehleicht, buntgewebt, gefärbt, bedruckt; bro-
chirter Tüll (60. —) 45. —

323 Filztücher 40.—

Decken (Bett- und Tischdocken etc.):
ohne Näharbeit oder Posamentirarbeit:

325 gebleicht, bunt, gefärbt, bedruckt 40.—

326 mit Posamentirarbeit oder genähtem Saum 60. —

327 Shawls (Umschlagtücher), Schärpen etc. (70. —) 50. —

328 Bänder und Posamentirwaaren (70.—). 45. —

329 Stickereien und Spitzen (150. —) 100.—

330 Wachstuch, gemeines, und sog. Oelleinwand, zu
Verpackungszwecken (10. —) 8.—

332 Linoleumteppiche 20.—

Gewebe aus Flachs, Hanf, Jute, Kamie etc.:
'

339 Packtuch unter 9 Fäden auf 5 mm im Geviert
(2. 50) 2. —

340 roh oder gebaucht, von 9 bis 13 Fäden auf
5 mm im Geviert (15. —) 12. —

341 roh oder gebaucht, von 14 bis 22 Fäden auf
5 mm im Geviert (30. —) 25. —

342 roh odor gebaucht, von über 22 Fäden auf
5 mm im Goviert, sowie alle gebleichten,
buuteii, gefärbten, bodruckten Gewebe, Tüll
ausgenommen (60. —) 42 —

344 Bänder- und Posamentirwaaren (60. —) 50.—
Seilerarbeiten:

346 Stricke, Taue (12. —) 8. —
j 348 Gurten ; Schläuche, Säcke 20 —
I

Matten, Bodendecken und Teppiche aus Jute,
Manillahanf und anderen ähnlichen Faseri
stoffen, auch mit eingefaßtem Band:

t

grobe (nicht gewebte):
349 roh

J

12 —

350 gefärbt, bedruckt etc 20 -
Gewebe, roh, weiß, gefärbt, bedruckt, appretirt:

359 aus Halbseide (100. —) 40.—

aus 360 Shawls (Umschlagtücher), Schärpen etc., aus
Halbseide (150. —) 100. —

aus 361 Bänder und Posamentirwaaren aus Halbseide
(100.-) : 60. —

Wolle:

aus 364 Kunstwolle —. 30

365 gemahlen, gefärbt, gekämmt, Kammzug —. 60

Garne:

366 roh: einfach oder doublirt; Watte (7.—) 6.—
367 roh: drei- oder mehrfach gezwirnt 8.—

gebleicht, gefärbt:
368 einfach oder doublirt (15. —) 12.—
369 drei- oder mehrfach gezwirnt (20. —) 18.—

370 aufSpulen, in Knäueln oder kleinen Strängchen
(für den Detailverkauf hergerichtet) (40. —) 30.—
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i Nummer
des Schweiz. Franken'

' Zolltarifes
vom

Benennung der Gegenstände. per
: 10. April

1891.
100 kg.

Gewehe:

roli:
372 Streichgarngewebe (30. —) 25. — i

; 373 Kammgarngewebe (50. —) 40.—

374 5 gebleicht, gefärbt, bedruckt (Streichgarn- und
Kammgarngewebe):
et) im Gewichte von mehr als 300 Gramm

per Quadratmeter (Streichgarngewebe
100. —, Kammgarngewebe 120. —) 55. -

b) im Gewichte von 300 Gramm und weniger
per Quadratmeter (Streichgarngewebe
100.—, Kammgarngewebe 120.—) so. — ;

1 377 Filztücher

Decken (Bett- und Tischdecken etc.):

70. —

378 ohne Näharbeit (40. —) 25.—
379 mit Näharbeit (70. —)

Bodenteppiche:

380 grobe, ohne Fransen oder Näharbeit (40. —) 25. —
381 andere (70. —) 50. —
382 Shawls (Umschlagtücher), Schärpen etc. (125. —) 75. — ;

383 Bänder und Posamentirwaareu (125. —) 65. —:
384 Stickereien und Spitzen (150. —) 100. —
385 Filzstoffo

Filzwaaren ohne Näharbeit:

20 —

386 roh (30. —) 15 —'
387 gebleicht, gefärbt, bedruckt (50. —) 30. —;

390 Kautschuk und Guttapercha, in Schläuchen,
Köhren, auch in Verbindung mit anderen
Materialien (10.—)

391 «) Kautschuk und Guttapercha, aufgetragen auf
Gewebe oder auf andere Stoffe und andere
nicht genannte Kautschuk- und Guttapercha-
waaren (40. —) 25. — I

h) Elastische Gewebe aller Art aus Kautschuk in

Verbindung mit Baumwolle, Wolle, Seide etc. 40. —

Stroh, sortirtes, Kohr, Bast, Binsen, Reisstroh,
i

Reiswurzeln, Spartogras (Haifa), Cocosfaser,
I'almblätter, Seegras, Waldhaar etc.:

396 feine Waaren, sowie solche in Verbindung mit
Pferdehaaren, Garnen, Geweben (80. —) 60. —

Kleidungsstücke, Leibwäsche und andere nicht
besonders genannte Konfektionswaaren,
zugeschnitten oder fertig:

397 aus Baumwolle (120.—) 65. — i

398 aus Leinen, Jute, Ramie etc. (120. —) 70. - I

399 aus Seide und Halbseide (300. —) 175. —
400 aus Wolle und Halbwolle (180. —)

Anmerkung zu Nr. :i97/400. Konfektionsgegenstände

aus Geweben mit Kautschuk sind verzollbar

nach der betreffenden Stoffrubrik.

Wirkwaaren, mit oder ohne Näharbeit:

105. —:

402 aus Baumwolle (80. —) 60 — j

405 aus Wolle oder Halbwolle (120. —) 75. — j

406 Pelzwerk, fertig oder zugeschnitten und abge¬
paßt Bosatzstreifen etc.; Konfektionsartikel
aus Stoffen jeder Art mit Pelz- oder Federbesatz

(250. —) 150.—|
aus 408 Ungarnirte Hfite aus Filz (100.—) 75.—!

aus 409 Hüte aus Filz, ausgerüstet (garnirt) (200. —)

Regen- und Sonnenschirme:

120. —

aus 413 halbseidene (100. —) 60. — j

414 Schirmgestelle, Schirmstöcke mit oder ohne
Federn (10. —) 8. - 1

Wagendecken (Blachen), fertige:
416 aus Segeltuch, mit oder ohne Imprägnirung

(25. -) 20. —;
1 417 aus Kautschukstoffen (50. —) 35. —

r •

1 Nummer
Franken

1
des Schweiz.
Zolltarifes

vom Benennung der Gegenstände. per
10. April

' 189t. 100 kg.

per Stftck

aus 418 Pferde 3.-,
aus 420 Füllen 1. —

421 Ochsen (30. —) 15. —

aus 422 Kühe und Rinder, geschaufelt (25. —) 18. —;
423 Jungvieh, ungeschaufelt, soweit nicht unter

Nr. 424 ') fallend (20. -) 12. —
425 Kälber, bis und mit 60 kg Gewicht (6. —) 5. —

aus 426 Schweine über 60 kg Gewicht (8. —) 6.-1
427 Schafe (2. —) — 50

429 Bienenstöcke, gefüllt —. 20
100 kg.

435 Borsten, sortirt und in Bündel gebunden

Pferde- und Büffelhaare:

2.—

437 gereinigt, gesponnen, zugerichtet (12.—) io- — i

440 Filze, Bodenteppiche, Pferdedeckon aus den unter
Nr. 4342) fallenden Thierhaaren oder ähnlichen
geringen Stoffen 10.

442 Bettfedern (10. —) 7.

443 Daunen (Flaum) (50. —) 7. —

444 Blasen, Därme, Käselab

445 Wachs, einschließlich Ceresin

Horner:

1. 50

447 roh, und andere nicht genannte rohe ani¬

malische Stoffe —. 30

448 vorgearbeitet und in Blättern oder Platten
jeder Größe; Knochenplatten (1. —) —. 60!

Thonwaaren:

455 Dachziegel, roh (—. 60) —. 50

456 o) feuerfeste Steine (—. 50) -. 30

b) rohe Röhren ohne Muffen —. 50

457 Backsteine, Platten, Fliesen (—. 50) —. 25

458 Dachziegel, Backsteine: gedämpft, geschiefert,
getheert, glasirt (2. —) 1. 50

459 Röhren ohne Muffen, Fliesen und Platten aller
Art, einfarbig, glatt: gedämpft, geschiefert,
getheert, glasirt; architektonische Verzierungen

; Terrakotten für Architektur und
1 Gärten (3. —) 2.-

460 Fliesen,Platten, aller Art: mehrfarbig, bemalt,
bedruckt, mit erhabenen oder vertieften
Verzierungen (8. —) 6. -

aus 461 Tiegel, Muffeln, Kapseln (2. 50)

Steinzeugwaaren:

Fliesen, Platten:

2.—

i

464 geschiefort, geschliffen, glasirt: einfarbig,
glatt oder gerippt, sowie solche aus mehrerlei

Masse und von mehrerlei Farbe (3. —) 2.-,
465 bemalt, bedruckt, mit erhabenen oder ver¬

tieften Verzierungen (8. —) 3. —

467 Kanalisationsbestandtheile (Waterclosets) aus
Porzellan und feinem Steingut 12.—

Töpferwaaren:

468 gemeine, mit grauem oder rüthlichem Bruch,
glasirt oder nicht glasirt; Steinzeugwaaren,
gemeine (Krugwaare); Isolatoren aus
Porzellan (4.---) 3. —

: 469 mit weißem oder gel blichem Bruch; feines Stein¬

gut; Porzellan aller Art, Parian, Biscuit;
ferner alle Töpferwaaren, die nicht unter eine
der vorstehenden Positionen fallen (25. —) 16. —

470 Feine Quincaillerie- und Galanteriewaaren aller
Art, nicht besonders genannte (200. —-) 120. —

Hieher gehören Schmuck- und Toilette-
gegenstäude, Nippsachon, sowie andere Waaren
aus Achat, Alabaster, Meerschaum, Berg-
krystall, Bernstein, Elfenbein, Jet, Lava,
Schildpatt, Perlmutter (Knöpfe ausgenommen):

') Nr. 424 des schweizerischen Generaltarifs lautet: Mastkälber über t>0 kg. Gewicht, per Stück Fr. 10. (Die Red.)
") Nr. 434: Thierhaare, nicht anderweitig genannte (andere als Wolle, Pferde- und Büffelbaare, Borsten). (Die Red.)



10

Nummer
des Schweiz.
Zolltarife«

vom
10. April

1891.

Benennung der Gegenstände.

Franken

per

100 kg.

echt und imitirt, mit Ausnahme der Imitation
aus Glas, Thon aller Art, Kautschuk oder
Horn, letzteres jedoch unter Beschränkung
auf Jet-Imitation; ferner Riechpolster, Etuis,
Necessaires, Bonbonnieren etc., sofern
dieselben mit Seide, Spitzen, künstlichen Blumen
u. dgl. ausgestattet sind.

: 47i Gemeine Quincaillerie- und Kurzwaaren (Mercerie)
aller Art, nicht besonders genannte:

n) Schmuckgegenstände, soweit solche nicht
zufolge ihrer Beschaffenheit unter Nr. 194
oiler 470 fallen, also z. B solche aus Holz,
Hartgummi, gewöhnlichem Bein, Celluloid,
Glas und Glasflüssen (falschen Steinen)
oder aus unedlen Metallen, auch vergoldet
oder versilbert

b) andere gemeine Quincaillerie- und
Kurzwaaren (50.—)

I

I
I
I

ö

ö

kO

SO

472 Lampen aller Art, fertige, sowie fertige Bestand-
theile von solchen, mit Ausnahme der Glas-
cylinder, Glasschirme, Glaskugeln und Glas-
füße, sofern nicht montirt, d. h. mit Messing-
theilen u. dgl. versehen (30. — 25. —

aus 473 Lederne Reiseartikel, aller Art (70. —) 50. —

474

475

«) Blei- und Farbstifte, zusammengesetzte, mit
Holzschäftung, Schiefer, eingerahmt, und Griffel
(30.-)
b) Büreaubedürfnisse, Schreib- und Zeichnungs-
materialien, Malergeräthe: nicht anderswo
genannt ; Siegellack (30. —)

Spielzeug aller Art (40. —i

20 —

25. —

20. —

A ii 1 a g e (J.

Bestimmungen über die Behandlung des grenz¬

nachbarlichen Verkehrs.

§ i.
Um die Bewirtschaftung der an der Grenze liegenden

Güter und Wälder zu erleichtern, werden von allen Eingangs-
und Ausgangsabgaben befreit:

Getreide in Garben oder in Aehren,
die Roherzeugnisse der Wälder, Holz und Kohlen,
Sämereien,
Stangen,
Rebstecken,
Thiere und Werkzeuge jeder Art,

die zur Bewirtschaftung der innerhalb eines Umkreises von
10 km auf beiden Seiten der Grenze gelegenen Güter dienen,
vorbehaltlich der in beiden Ländern zur Verhütung von
Defraudationen abfällig bestehenden Kontrolen.

Von allen Eingangs- und Ansgangsabgaben werden ferner
befreit, sämmtliche Erzeugnisse des Ackerbaues und der
Viehzucht eines einzelnen von der Zollgrenze zwischen beiden
Gebieten durchschnittenen Landgutes, bei der Beförderung zu
den Wohn- nnd Wirtschaftsgebäuden aus den durch die
Zollgrenze davon getrennten Theilon.

§ 2. j

Von Eingangs- und Ausgangsabgaben bleiben befreit:
1. Vieh, welches zur Arbeit aus dem einen Gebiete in

das andero vorübergehend gebracht wird und von der Arbeit
aus letzterem in das erstere zurückkommt; dergleichen
landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, welche zur
vorübergehenden Benutzung aus dem einen in das andere Gebiet
gebracht und nach erfolgter Benutzung wieder in das erstere
zurückgeführt werden;

2. Holz, Lohe (Kinde), Getreide, Oolsamen, Hanf und
andere dergleichen landwirtschaftliche Gegenstände, welche
im gewöhnlichen kloinen Grenzverkehr zum Schneidon, Stampfen,
Mahlen, Reiben u. s. w. aus dem einen Gebiete in das andero
gebracht und geschnitten, gestampft, gemahlen, gerieben u. s. w.
in das erstere Gebiet zurückgebracht werden;

3. Waaron oder Gegenstände, welche im gewöhnlichen
kleinen Grenzverkehr entweder zur Veredelung, namentlich
zum Bedrucken, Bleichen, Färben, Gerben, Spinnen, Weben
u. s. w., oder zur handwerksmäßigen Verarbeitung oder
Ausbesserung aus dem einen Gebiete in das andere ausgehen und
nachher veredelt, verarbeitet oder ausgebessert wieder eingehen;

4. die selbstverfertigten Erzeugnisse der Handwerker,
welche von diesen aus dem einen Gebiete auf die benachbarten
Märkte des anderen gebracht werden und als unverkauft
zurückkommen, mit Ausschluß von Gegenständen der Verzehrung.

S 3.

Zum Schutze gegeu Mißbrauch werden in den Fällen dos

vorhergehenden § 2 die erforderlichen Kontroimaßregeln beiderseitig

zur Anwendung kommen. Doch ist dabei verstanden,
daß dieselben auf das geringste, mit dem bezeichneten Zweck
vereinbare Maß beschränkt, und daß jedenfalls nicht mehr
gefordert werden soll, als daß

1. die fraglichen Gegenstände bei der Einfuhr beziehungsweise

Ausfuhr an einer Grenzzollstelle behufs vormerklicher
Behandlung nach Gattung und Menge angemeldet, zur Fest-
lialtung der Identität, wo es angeht, bezeichnet und nachher
bei der Wiederausfuhr beziehungsweise Wiedereinfuhr der
nämlichen Zollstelle wieder vorgeführt werden, und daß

2. die Wiederausfuhr, beziehungsweise Wiedereinfuhr
innerhalb einer bestimmten, von der Grenzzollstelle angesetzten
Frist stattfinde.

Zur Forderung einer Kaution sind die Grenzzollstellen
berechtigt; doch soll dieselbe den einfachen Zollbetrag nicht
übersteigen. Ueber dio nähere Ausführung in Betretr dieser
Kontrolmaßregeln soll, soweit nöthig, eine Uoberoinkunft
abgeschlossen werden.

Anlage 13.

(Muster.)

Gewerbe-Legitimationskarte für Handlungsreisende.

Auf das Jahr 18 Nr. der Karte

(Wappen.)

Giltig in der Schweiz, im Deutschen Reich, in Luxemburg.
I

Inhaber.
1 (Vor- und Zuname.)

(Ortsname), den 18

(Siegel.) (Behörde.!
Unterschrift.

Es wird hiermit bescheinigt, daß Inhaber dieser Karte

Joine (Art der Fabrik oder Handlung) in
(als Handlungsreisender im Dienste der Firma
unter der Firma besitzt,
in steht, welche eine (Art der Fabrik

oder Handlung) daselbst besitzt.

Ferner wird, da Inhaber für Rechnung dieser Finna und
außerdem nachfolgender Firmen:

1. ' in ;

2. in

Waarenbestellungen aufzusuchen nnd Waarenankäufo zu machon
beabsichtigt, bescheinigt, daß

für den Gewerbebetrieb vorgedachter Firniß im hiesigen

Lande die gesetzlich bestehenden Abgaben zu entrichten sind,

die vorgedachte(n) Firm^ im hiesigen Lande zum Gewerbebetriebe

berechtigt

Bezeichnung der Person des Inhabers.
Alter:
Gestalt:
Haare:
Besondere Kennzeichen:

Unterschrift.

Bemerkung. Von den Doppelzeilen wird in das Formular, welches
dafür den entsprechenden Raum zu gewähren hat, die obere oder
untere Zeile eingetragenes nachdem es den Verhältnissen des einzelnen
Falles entspricht.

^

NB. Die vorstehende Legitimationskarte wird von den
Kantonskanzleien ausgestellt. (Die Bed.)

i
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Schlussprotokoll.

Die Unterzeichneten traten zusammen, um den unter
ihnen heule vereinbarten Handels- und Zollvertrag zu
unterzeichnen, hei welcher Gelegenheit noch folgende Erklärungen,
Verabredungen und erläuternde Bemerkungen in das
gegenwärtige Protokoll niedergelegt wurden:

/. Zu Artikel 1 und 8 des Vertrages.

Die Bestimmungen im Artikel 1, Absatz 3 und 4 und
im Artikel 3, Absatz 2 schließen die Befugniß nicht aus,
Einfuhr-, Durchfuhr- und Ausfuhrverbote zu erlassen :

a) mit Bezug auf die gegenwärtig bestehenden oder künftig
etwa einzuführenden Staatsmonopolc;

b) aus gesundheitspolizeilichen Rücksichten;
c) in Beziehung auf Kriegsbedürfnisse unter außerordent¬

lichen Umständen.

Der schweizerische Bundesrat!! erklärt sieh bereit, für
das aus dem freien Verkehre der Schweiz nach Deutschland
eingehende, aus einem in Deutschland nicht meistbegünstigten
Lande stammende Getreide, sowie für dergleichen Weine
die deutsehen Vertragszölle, auf Verlangen der kaiserlich
deutsehen Regierung, nicht zu beanspruchen.

II. Zu Artikel 2 ties Vertrages.

A. Von Eingangs- und Awsgangsabgaben bleiben bei dem
Uebergange von dem Gebiete des einen Theiles nach
dem Gebiete des anderen Theiles gegenseitig gänzlich
befreit:

1. Kunstsachen, welche zu Kunstausstellungen oder für
öffentliche Kunstinstitute und Sammlungen eingehen;

2. Musterkarten und Muster in Abschnitten oder Proben,
welche nur zum Gebrauche als solche geeignet sind;

3. Kleidungsstücke und Wäsche, gebrauchte, welche
nicht zum Verkauf eingehen; gebrauchte Hausgeräthe und
Effekten, gebrauchte Fabrikgeräthschaften und gebrauchtes
Handwerkszeug von Anziehenden zur eigenen Benutzung.
Die Befreiung von Eingangs- und Ausgangsabgaben soll auch
für solche in allen ihren Ttieilen gebrauchte Maschinen
gelton, welche von bereits Niedergelassenen aus ihren Stammoder

Filial-Etablissenients in dem einen Gebiete zur eigenen
Benutzung in ihren Filial- oder Stamm-Etablissements in dem
anderen Gebiete aus- und eingeführt werden. Die Bewilligung

der Zollfreiheit für solche Maschinen kann jedoch in
jedem einzelnen Falle nur durch die Direktivbehörde
erfolgen.

Ferner auf besondere Erlaubuiß neue Kleidungsstücke,
Wäsche und Effekten, insofern sie Ausstellungsgegenstände
von Angehörigen der Staaten des einen Theiles sind, welche
sich aus Veranlassung ihrer Verheirathung in dem Gebiete
des anderen Theiles niederlassen;

4. Gebrauchte Hausgeräthe und Effekten, welche
erweislich als Erbschaftsgut eingehen, auf besondere Erlaubuiß;

5. Reiaegeräth. Kleidungsstücke, Wäsche und deiglei-
cheu, welche Reisende, Fuhrleute und Schiffer zu ihrem
Gebrauche, auch Handwerkszeug, welches reisende
Handwerker, sowie Geräthe und Instrumento, welche reisende
Künstler zur Ausübung ihres Berufes mit sich führen, sowie
andere Gegenstände der bezeichneten Art, welche den
genannten Personen vorausgehen oder nachfolgen; Verzeh-
rungsgegeustände zum Reiseverbrauche;

6. Wagen, einschließlich der Eisenbahnfahrzeuge, sowie
Wasserfahrzeuge, welche bei dein Eingange über die Grenze
zum Personen- und Waareutransporte dienen und nur aus
dieser Veranlassung eingehen, die Wasserfahrzeuge mit
Einschluß der dazu gehörigen gewöhnlichen Schiffsutensilieu;
auch leer zurückkommende Eisenbahnfahrzeuge inländischer
Eisenbalmverwaltungen, sowie die bereits in den Fahrdienst
eingestellten Eisenbahnfahrzeuge ausländischer Eisenbahnver-
waltuugen;

Wagen der Reisenden auf besondere Erlaubuiß auch
in dem Falle, wenn sie zur Zeit der Einfuhr nicht als
Transportmittel ihrer Besitzer dienten, sofern sie nur erweislich
schon seither im Gebrauche derselben sich befunden haben
und zu deren weiterem Gebrauche bestimmt sind;

Pferde und andere Thiere, wenn aus ihrem Gebrauche
beim Eingang überzeugend hervorgeht, daß sie als Zug- oder
Lastthiere zur Bespannung eines Reise- oder Frachtwagens
gehören, zum Waareutrugen oder zur Beförderung von
Reisenden dienen.

I

B. Zur Anlage A (Zölle bei der Einfuhr in das
deutsche Zollgebiet).

• t

I. Zu Nr. 15, Anmerkung zu b 1 und 2.

Die zollfreie Einfuhr ist verstanden für Sehiffsmaschinen.
inbegriffen Schaufelräder oder Schrauben, auch wenn sie in
zerlegtem Zustande und nicht gleichzeitig eingeführt werden,
vorausgesetzt, daß die betreffenden Gegenstände beim
Eingange mit Sicherheit als Bestandtheile von Schiffsmaschinen
erkennbar sind.

2. Zu Nr. 15 d.

Binuenseeschiffe sind gleich den Flußschiffen zu
behandeln.

C. Zur Anlage B (Zölle bei der Einfuhr in die
Seh w eiz).

1. Zu Nr. 18

Farblose, gereinigte (nicht chemisch reine) Holzessigsäure

mit. brenzlichem Geruch ist nach Nr. 18 5 zu 1 Franken
pro 100 Kilogramm zu verzollen.

2. Zu Nr. 22.

Stärke in Pakelen über 4 Kilogramm Gewicht, auch
mit Angabe der Firma und Waarenbezeichnung, jedoch ohne
Gebrauchsanweisung, soll zum Zollsatze von 1. 25 Franken
zugelassen werden.

3. Zu Nr. 03 uud 61.

Als Fourniere sind zu behandeln und daher nach Nr. 60
beziehungsweise 70 zu verzollen: Dünngeschnitteue Bretter,
von denen wenigstens 4, wönn aufeinander gelegt, der Dicke
eines Centimeters gleichkommen.

4. Zu Nr. 230, a und b.

Die Einfuhr von Speiseessig und Essigsäure wird auf
die schweizerischen ,Hauptzollämter Buchs, Romaushoru,
Schaffhausen Bahnhof, Basel Badischer Bahnhof und Cen-
tralbahnhof beschränkt.

5. Zu Nr. 258.

Hopfen in hermetisch verschlossenen Metallcylindern
darf ohne zollamtliche Revision zum Zollsatze von 4 Franken
für 100 Kilogramm eingeführt werden, unter folgenden
Bedingungen :

1. Die Sendungen müssen von einem zoll- oder steuer¬
amtlichen Atteste begleitet sein, welches bescheinigt,
daß der Inhalt der Cylinder wirklich aus Hopfen
besteht.;

2. die botreffende Am'sstelle hat die Cylinder unter Ver¬
bleiung zu legen oder bei Versendung in ganzeu Eisen-
bahnwagenladungen letztere mit Zollverschluß zu
versehen.

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so kann schweize-
rischerseits von jeder unter dieser Bezeichnung eingehenden
Sendung behufs zollamtlicher Konstatiruug des Inhalts eine
Büchse nach freier Wahl geöffnet werden. Wird die
Revision nicht gestattet, so hat die Verzollung zum höchsten
Zollsatze zu geschehen.

Bei der Einfuhr von Hopfen in Büchsen, welche mit
einer Seitenöffmmg von circa 6—7 Centimeter Durehmesser
versehen sind, ist behufs der Revision die Büchse nicht oben
zu öffnen, beziehungsweise nicht der ganze Deckel
wegzunehmen, sondern es hat die Revision mittelst, der seitlichen
Oeffnung zu geschehen, die mit einer messingeneu Kapsel
leicht wieder geschlossen werden kann.

Im betreffenden Frachtbrief ist joweilen die Nummer
der zollamtlieh geöffneten Hopleubüehse speziell anzumerken.

Der Wiederverschluß der Büchse hat mit thunlichster
Sorgfalt zu geschehen.

6. Zu Nr. 283 und 284.

Der Mehrbetrag dos jeweiligen Zollsatzes für „Zucker,
geschnitten oder fein gepulvert"1 tNr. 284) soll gegenüber
dem Zollsatze für „Zucker in Hüten, Platten, Blöcken*4
(Nr. 283) 1. 50 Franken für 100 Kilogramm nicht
Ubersteigen.

7. Zu Nr. 200.
,ii

Für neuen Wein werden sechs Prozent Abzug gestattet,
das heißt, 100 Kilogramm für bloß 94 Kilogramm berechnet,
wenn die Einfuhr jeweilon vor dem 1. Dezember des

Lesejahres und in nicht verspundeten oder bloß mit Luftspunden
versehenen Fässern ^stattfindet.

Naturweine, welche keinen anderen als einen leichten
Alkoholzusatz erhalten haben und deren gesummter Alkoholgehalt

13 Volumgrade nicht übersteigt, unterliegen nur dem
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Zollsätze von 3. 50 Franken laut Nr. 290 (in Fässern) und

von 25 Franken laut Nr. 291 (in Flaschen) des schweizerischen

Zolltarifs. Hei einem höheren Gehalte an Alkohol
als 13 Grad ist außer dem Zollsatze von 3. 50 Franken
beziehungsweise 25 Franken filr jeden obige Gehaltsgrenze
überschreitenden Alkoholgrad die Alkoholmoiiopol-Abgabe
nebst Zollzusehlag zu entrichten.

8. Zu Nr. 378 und 379.

Decken, mir mit unbedeutender, lediglich zum 8chutz
der Uiiuder dienender Näharbeit verseilen, sind als Deckeu
ohne Näharbeit zu behandeln und dem Zoll der Tarifnummer
378 zu unterwerfen.

III. Zu Artikel 3 des Vertrages.

Durch die Bestimmung des Artikels 3 soll dem Recht
jedes der vertragschließenden Theile nicht vorgegriffen sein,
allfälligen Mißbrauchen durch angemessene Schutzmaßregehi
(Verbleiung, Kontrol- oder Begleitscheine) vorzubeugen.

IV. Zu Artikel 4 des Vertrages, beziehungsweise
Anlage C.

Der kleine Grenzverkehr umfaßt den nachbarlichen
Verkehr der Grenzorte, welche nicht weiter als 15 km von der
Grenze entfernt gelegen sind.

Wo die Gebiete der vertragschließenden Theile durch
Gewässer getrennt sind, welche beiderseitig als Ausland
betrachtet, werden, ist die. vorstehend bezeichnete, sowie die
in Anlage C. § 1 erwähnte Zone auf jeder Seite vom Ufer
jenes Gewässers an landeinwärts zu berechnen, so daß die
Ausdehnuug des zwischenliegenden Gewässers dabei außer
Betracht füllt.

V. Zu den Artikeln 5 und t> des Vertrages.

A. Die Begünstigung, wonach zollpflichtige Waaren, die
zum Ungewissen Verkauf oder als Muster eingebracht werden,
von Eingangs- und Ausgangsahgaben befreit sind (Artikel 5,
Nr. 1), kann von der Erfüllung nachstehender besonderer
Bedingungen abhängig gemacht werden:

1. Bei der Ausfuhr beziehungsweise Einfuhr ist der
Betrag des auf den Waaren oder Mustern haftenden
Ausgangs beziehungsweise Eingangszolls zu ermitteln und bei
dem abfertigenden Amt entweder haar niederzulegen oder
vollständig sicherzustellen.

2. Zum Zweck der Festhaltung der Identität sind die
einzelnen Waaren oder Musterstücke, soweit es angeht, durch
aufgedruckte Stempel oder durch angehängte Siegel oder
Bleie zu bezeichnen.

3. Das Abfertigungspapier, über welches die näheren
Anordnungen von jedem der vertragschließenden Theile
ergehen, soll enthalten:

«) Ein Verzeichniß der zur Ausfuhr bestimmten, bezie¬

hungsweise der eingebrachten Waaren oder Muster-
sttieke, in welchem die Gattung der Waare und solche
Merkmale sich angegeben finden, die zur Festhaltung
der Identität geeignet sind;

Ii) die Angabe des auf den Waaren oder Mustern haf¬

tenden Ausgangs- und Eingangszolls, sow ie die Angabe
darüber, ob solcher niedergelegt oder sichergestellt
worden ist;

c) die Angabe über die Art der zollamtlichen Bezeich¬

nung ;

d) die Bestimmung der Frist, nach deren Ablauf, soweit
nicht vorher der Wiedereingang beziehungsweise die
Wiederausfuhr der Waaren oder Muster nach dem
Auslande, oder deren Niederleguug in einem Packhofe

I O ©
(Niederlagshause) nachgewiesen wird, der niedergelegte
Zoll verrechnet oder aus der bestellten Sicherheit
eingezogen werden soll. I)ic Frist darf den Zeitraum
eines Jahres nicht überschreiten.

4. Die Wiedereinfuhr, beziehungsweise die Wiederausfuhr

darf auch über ein anderes Amt als dasjenige, über
welches die Ausfuhr, beziehungsweise die Eiufuhr bewirkt
ist, erfolgen.

5. Werden vor Ablauf der gestellten Frist (3d) die
Waaren oder Muster einem zur Ertheilung der Abfertigungo o o
befugten Amt zum Zweck der Wiedereinfuhr, beziehungsweise

der Wiederausfuhr oder der Niederlegung in einem
Packhofe (Niederlagshause) vorgeführt, so hat dieses Amt
sich durch die vorzunehmende Prüfung davon zu Uberzeugen,
ob ihm dieselben Gegenstände vorgeführt worden sind, welche
bei der Ausgangs- beziehungsweise Eingangs - Abfertigung
vorgelegen haben. Soweit in dieser Beziehung keine
Bedenken entstehen, bescheinigt das Amt die Wiedereinfuhr,

beziehungsweise die Wiederausfuhr oder Niederlegung und
erstattet den früher niedergelegten Zoll oder trifft wegen
Freigabe der bestellten Sicherheit die erforderliche
Einleitung.

B. Ueber die Kontroimaßregeln, welche zum Schutze
gegen Mißbrauch in den übrigen Fällen der Artikel 5 und f>

beiderseitig in Anwendung kommen sollen, wird Verständigung

vorbehalten. Dieselben werden auf das geringste mit
dem bezeichneten Zweck vereinbaie Maß beschränkt und
demgemäß im Wesentlichen innerhalb derjenigen Grenzen
gehalten werden, welche durch die in Anlage C zum
Vertrage enthaltenen Bestimmungen über die Behandlung des

grenznachbarlichen Verkehrs (§ 3) in Aussicht genommen
worden sind; sodann sind dabei folgende Bestimmungen zu
beachten:

1. Die Abfertigung der bezeichneten Gegenstände, für
welche auf Grund der Artikel 5 und ti eine Zollbefreiung
in Anspruch genommen wird, kann auch bei Zollstellen im
Innern stattfinden.

2. Gewichtsdifferenzen, welche durch Ausbesserungen,
durch die Bearbeitung oder Veredelung der Gegenstände
entstehen, sollen in billiger Weise berücksichtigt werden und
geringere Differenzen eine Abgabenentrichtung nicht zur Folge
haben.

C. Unter Garnen und Geweben einheimischer Erzeugung
werden die im Versendungslande seihst gesponneneu Garne
und gewebten Gewebe, dann solche Garne und Gewehe
verstanden, welche zwar im rohen Zustande aus dem
Auslande eingeführt und nach zollamtlicher Behandlung in den
freien Verkehr gesetzt wurden, jedoch im Versenduugslande
gebleicht, oder gefärbt, oder bedruckt, oder gesengt, oder
appretirt, oder bestickt, oder mit Dessins versehen worden
sind, um dann einer weiteren Bearbeitung oder Verarbeitung
im Veredelungslande zugeführt zu werden.

Zum Nachweise der einheimischen Erzeugung dient ein
an der Waare anzubringender Fabrikstempel, beziehungsweise

eine Bescheinigung des inländischen Erzeugers der
Waare.

I). Die zur Wahrung der Identität der aus- und wieder
eiugt führten, beziehungsweise der ein- und wieder
ausgeführten Gegenstände amtlich angelegten Erkennungszeichen
(Stempel, Siegel, Plomben etc.) sollen gegenseitig geachtet
werden, und zwar in dem Sinne, daß die von einer
Zollbehörde des einen Gebietes angelegten Erkennungszeichen
in dein anderen Gebiete zum Beweise der Identität ebenfalls
dienen können, jedoch mit der Beschränkung, daß beiderseits

den Zollbehörden das Recht zusteht, weitere Erkennuugs-
i zeichen anzulegen.

E. In allen im Artikel 5 vorangeführten Fällen siud
im deutschen Zollgebiete alle Hauptzollämter und Nebenzollämter

erster Klasse, sowie andere besonders mit Ermächtigung

hierzu versehene Zollstellen, in der Schweiz die Haupt-
und Nebenzollstätten zuständig, die zollfreie Abfertigung,
wenn die Voraussetzungen derselben zutreffen, von sich aus
vorzunehmen.

Dagegen sind in den Fällen von Artikel (5 nur die von
den Direktivbehörden dazu bezeichneten Zillstellen zur
Ertheilung der Abfertigung belügt.

F. Für die in dein Artikel ti lit. a bis g vorgesehene
zollfreie Wiedereinfuhr ist eine Frist von 6 Monaten zu
gewähren. Bei nachgewiesenem Bedürl'niß ist diese Frist auf
12 Monate zu verlängern.

Diese letztere Frist, vom Tage der Ausfuhr au berechnet,
soll, wenn nicht besondere Bedenken entgegenstehen, auf
Antrag der Betheiligten für die zollfreie Wiedereinfuhr
derjenigen Waaren bewilligt werden, welche zur Zeit des
Ablaufs des gegenwärtigen Vertrages zum Zweck der Veredelung
noch im Gebiete des anderen der vertragschließenden Theile
sich befinden.

VI. Zu den Artikeln 4, 5 und 6 des Vertrages.

Die Abfertigungen in allen hierunter begriffenen Fällen
werden durchaus gebührenfrei erfolgen.

VII. Zu Artikel 7 des Vertrages.

1. Man ist darüber einverstanden, daß im wechselseitigen
Verkehr Ursprungszeugnisse nur für solche Waaren gefordert
werden können, welche je nach ihrer Herkunft verschiedenen
Zollsälzeu unterliegen.

2. Güter, welche von einem Zollamt auf ein anderes
Amt desselbeu Gebietes unter Zollkontrole abgefertigt werden,
sollen, wenn auch bis zur Erreichung des endlichen
Bestimmungsortes ein oder mehrere Male das Ausland berührt
wird, einer weiteren Abfertigung an zw ischenliegenden Aem-
teru desselben Gebietes nicht unterzogen werden.



Etwaige, dem Geleitpapier beizusetzende Bescheinigungen
ilber erfolgten Aus- und Ein! ritt aus dein einen Gebiete in
das andere sind jedoch niebt ausgeschlossen.

3. Die mit den gewöhnlichen kursmäßigen Fahrten der
allgemeinen Verkehrsanttalten, wie Eisenbahnen, Dampfschiffe,
Dosten u. s. w., anlangenden Waaren und Heise-Effekten
sollen beiderseits jederzeit mit thunhehster Beschleunigung
zollamtlich abgefertigt werden, und es soll für solche
Abfertigungen, welche nicht in die gewöhnlichen ALfertigungs-
stunden fallen, keinenfalls irgend eine besondere Gebühr
erhoben worden.

4. Die beiden vertragschließenden Theile geben sich

gegenseitig die Zusicherung, bezüglich der Errichtung von
Grenzzoilötellen und der Bestimmung der Abfertigungsbe-
fugnbso derselben, die durch wirkliehe Verkehrsbedürfnisso
veranlagten Wünsche thunliebst zu berücksichtigen.

VI1F. Zu Artikel S dr.s Vertrages.

1. Die im vierten Absatz des Artikels 8 zur Sicherung
des Monopols vorbehaltene Abgabe wird zurückerstattet,
wenn die Verwendung des mit der Abgabe belegten
Gegenstandes zur Erzeugung eines Monopolartikels nicht stattiindet.

2. Man ist ferner darüber ein verslanden, daß bezüglich
des in der Schweiz geltenden Aikoholmouopols die Vorschrift
im vierten Absatz des Artikels 8 nur auf eingestampfte oder
getrocknete Weintrauben, Weintrester, Weinhel'e,
eingestampftes Obst, Obstabfällc, Waehholderbeeren, Enzian-
wnrzelu, Südfrüchte und ähnliche Stoffe Anwenduni; findet.

<3

Gegenwärtiges Protokoll soll ohne besondere Hatifikation,
als durch den Austausch der Katiiikationen des heutigen
Vertrages, auf welchen es Bezug hat, von den
vertragschließenden Thailen genehmigt und bestätigt angesehen
werden.

Wien, den 10. Dezember 1891.

(L. S.) (gez.) Roth. (L. S.) (gez.) IL VII. 1'. Keuss.

(L. S.) (gez.) Hammer.
(L. S.) (gez.) C. Cram er-Frey.

!<

Note.

Wien, den 10. Dezember 1891.

Der Unterzeichnete, Generaladjutant Seiner Majestät des
deutschen Kaisers, Königs von Preußen, uml General der
Cavallerie, Prinz Heinrich VII. Reuss, außerordentlicher und
bevollmächtigter Botschafter bei Seiner Majestät dem Kaiser
von Oesterreich, König von Böhmen und Apostolischem König
von Ungarn, beehrt sich, dem außerordentlichen Gesandten
und bevollmächtigten Minister der schweizerischen Eidgenossenschaft,

Herrn Dr. Itotli, in Erwiderung der gefälligen Kote
vom heutigen Tage ganz crgnbenst mitzutheilen, daß auch
nach der Auffassung der Kaiserlich deutschon Regierung bei
den Verhandlungen, welche zum Abschluß des Handels- und
Zollvortrages zwischen Deutschland und der Schweiz vom
10. Dezember 1891 geführt haben, Einvorstäudniß über die
folgenden beiden Punkte erzielt worden ist:

1. Die am 27. August 1869 zu Karlsruhe vereinbarten
„Bestimmungen zur Ausführung des Artikels 5 des zwischen der
Schweiz und dem deutschen Zoll- und Ilandelsverein unterm
13. Mai 1869 abgeschlossenen Zoll- und Handelsvertrages zu
Nr. 2 bis 7 und der Verabredung V Ii des dazu gehörigen
Schlußprotokolls" *) bleiben auch fernerhin in Wirksamkeit,
soweit nicht die Bestimmungen des Handels- und Zollvertrages
vom heutigen Tage entgegenstehen.

2. Die Kaiserliche Regierung ist, gleich dem schweizerischen

Bundesrath, geneigt, auch fernerhin nach Maßgabe des
§ 19 des vorstehend erwähnten Karlsruher Protokolls dio
Theilung der im Veredelungsverkehr zum Färben oder
Bedrucken vorsandten Gewebe an der botreffenden Arbeitsstelle
zuzulassen, sofern durch Verständigung der beiderseitigen
Direktivbehörden hierfür ein Verfahren festgestellt werden
kann, welches mit Rücksieht auf die Identitätskontrole völlig
ausreichende Garantien zu bieten im Stande ist.
w t Gleichzeitig wird die Zusicherung ertheilt, daß Verhandlungen

zum Zwecke der Feststellung eines solchen Kontrol-
verfahrens alsbald eingeleitet worden sollen.

Jedem Theile soll indessen das Recht gewahrt bleiben,
von den eventuell getroffenen Festsetzungen einseitig
zurückzutreten, sobald die vereinbarten Kontrolon in der Praxis als
zureichend sich nicht erweisen sollten.

Der Unterzeichnete benutzt auch diesen Anlaß zur
erneuten Versicherung seiner ausgezeichneten Hochachtung.

H. VII. P. Reuss.
An Herrn

Dr. Iloth, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten
Minister der schweizerischen Eidgenossenschaft,

Ilockwolilgeboren.

II.I

IIandel svertra «•
o

zwischen

der Schweiz und Oesterreich-Ungarn.
(Abgeschlossen am 10. Dezember 1891.)

Uebersef zung.
Der Originaltext ist der französische.

Der Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft,

auf der einen Seite, und

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen

u. s. w. und Apostolischer König von Ungarn,

iinf der lindern Seite,

von dem Wunsche beseelt, die zwischen ihren beiderseitigen
Staaten bestehenden Handelsbeziehungen wechselseitig zu
erleiehtern und auszudehnen, haben besehlo.-sen, einen Vertrag

zu diesem Zwecke einzugchen, und haben /.u ihren
Bevollmächtigten oruaunf, nämlich:

Der schweizerische Bundesrath:

0. Aepli, Seinen außerordentlichen Ge-
hevollmäehtigten Minister hei Seiner kaiser-

den Herrn A.
sandten um
liehen und königlichen Apostolischen Majestät,

den Herrn Bernhard Hammer, Mitglied des schweize¬
rischen Nationalrathes, und

den Herrn Conrad Gramer-Frey, Mitglied des schwei¬
zerischen Nationalrathes,

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von
Böhmen u. s. w. und Apostolischer König von Ungarn:

den Herrn Gustav Grafen Kälnoky, von Köröspatak, Aller¬
höchst Ihren wirklichen Geheimen Rath und Kämmerer,
Genoral der Cavallerie, Minister des kaiserlichen Hause»
und des Aeußern,

welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und
gehöriger Form befundenen Vollmachten die nachstehenden
Artikel vereiubait und abgeschlossen haben:

Artikel 1.

Hinsichtlich des Betrages, der Sicherung und der
Erhebung der Eingangs- und Ausga-ugsabgaben, sowie hinsichtlich

der Durchfuhr, dürfen von keinem der vertragschließenden

Theile dritte Staaten günstiger als der andere vor
tragschließendo Theil behandelt werden. Jede dritten Staaten
in dieser Beziehung spater eingeräumte Btgünstigung oder
Befreiung ist daher ohne Gegenleistung dem anderen
vertragschließenden Theile gleichzeitig einzuräumen.

*) Das erwähnte Karlsruher Protokoll ist so voluminös, daß dasselbe in vorliegender Pntdikation nicht reuroduzirt werden kann. Die sehr
detailtirten Bestimmungen desselben beziehen sich auf die bei den zollfreien Verkehrsarten (Markt- und Mißverkehr, Veredlungs- und Itcparatur-
ve.rkehr, Verkehr mit leert-n Fässern utd Säcken, etc., und ferner mit Vieh zum Weiden etc.) zu beobachtenden Formalitäten. (Die lied.)
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Die vorstehenden Bestimmungen lassen jedoch
unberührt:

1. Solche Begünstigungen, welche zur Erleichterung des

Grenzverkehres anderen Nachbarstaaten gegenwärtig
zugestanden sind oder künftig zugestanden werden
könnten, sowie jene Zollermiißigungen oder
Zollbefreiungen welche nur für gewisse Grenzen oder für
die Bewohner einzelner Gebietstheilo Geltung haben;

2. diejenigen Verpflichtungen, welche einem der ver¬

tragschließenden Theile durch eine schon bestehende
oder etwa künftig eintretende Zolleinigung auferlegt
sind.

Die vertragschließenden Theile verpflichten sich ferner,
den gegenseitigen Verkehr zwischen ihren Landen durch
keinerlei Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbote zu hemmen.

Ausnahmen hievon dürfen nur staltfinden:

a) Bei den gegenwärtig bestehenden oder künftig etwa
einzuführenden Staatsrnonopolen;

b) aus gesundheits- und veterinfirpolizeilichen Rücksichten,
insbesondere im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege

und in Uebereinstimmung mit den diesbezüglich
geltenden internationalen Grundsätzen;

c) unter außerordentlichen Umständen in Beziehung auf
Kriegsbedürfnisse.

Der im vorstehenden Alinea b ausgesprochene Vorbehalt

erstreckt sich auch auf jene Vorsichtsmaßregeln, welche
zum Schutze der Land wir! hschaft gegen die Verbreitung
schädlicher Insekten und Organismen ergriffen werden.

Die vertragenden Theile werdeu sich alle aus
Rücksichten der Gesundheits- oder Veterinärpolizei erlasseuen
VerkchrsbeschräukHilgen gegenseitig mittheilen.

Artikel 2.

Die aus Oesterreich-Ungarn herstammenden oder
daselbst verfertigten, im Tarife A zu gegenwärtigem Handelsvertrage

aufgezählten Waaren sollen in der Schweiz bei
ihrer Einfuhr zu den in dem genannten Tarife festgesetzten
Zöllen zugelassen werden.

Alle aus Oesterreich-Ungarn herstammenden oder
daselbst verfertigten Waaren, gleichviel ob sie im Tarife A
benannt sind oder nicht, werden bei der Einfuhr in die
Schweiz auf dem Fuße der Meistbegünstigung behandelt
werden.

Die aus der Schweiz herstammenden oder daselbst
verfertigten, im Tarife B zu gegenwärtigem Handelsverträge
aufgezählten Waaren sollen in Oesterreich-Ungarn bei ihrer
Einfuhr zu den in dem genannten Tarife festgesetzten Zöllen
zugelassen weideü.

Alle aus der Schweiz herstammenden oder daselbst
verfertigten Waaren, gleichviel ob sie im Tarife B benannt
sind oder nicht, werden bei ihrer Einfuhr nach Oesterreich-
Ungarn auf dem Fuße der Meistbegünstigung behandelt
werden.

Damit eine Waare der vertragsmäßigen Behandlung
1 heilhaftig werde, muß in der Waarenerklärung die Angabe
des Ursprungs enthalten sein.

Die Importeure schweizerischer, sowie österreichischer
oder ungarischer Waaren sollen in der Hegel von der
Verpflichtung, Ursprungszeugnisse vorzuweisen, gegenseitig
enthoben sein.

Sofern jedoch bei der Einfuhr nach der Schweiz oder
nach Oesterreich-Ungarn ein Unterschied in der Höhe der
Zollsätze nach dem Ursprung der Waare gemacht würde,
kaun ausnahmsweise die Vorweisung von Ursprungszeugnissen

verlangt werden.

Diese Zeugnisse können von Oer Ortsbehörde dos Ortes
der Versendung oder vom Zollamle der Absendung, sei es
im Innern des Landes oder an der Grenze gelegen, oder
von einem Konsularamte ausgestellt sein, und können
erforderlichenfalls auch durch die Faktura ersetzt werden,
wenn die betreffenden Regierungen es für angezeigt
erachten.

Die von Ortsbehörden oder Zollämtern ausgestellten
Ursprungszeugnisse bedürfen keines Konsularvisums. Die
Ausstellung und das allfällig doch erthoilte Visum der
Ursprungszeugnisse erfolgt gebührenfrei.

Artikel 3.

Von Waaren aller Art, welche aus dem Gebiete eines
der vertragschließenden Theile kommen oder nach dem
Gebiete des anderen Theiles gehen, dürfen Durchgangsabgaben
im anderen Gebiete nicht erhoben werden, gleichviel ob diese
Waaren unmittelbar transitireu oder während des Transites
abgeladen, niedergelegt und wieder verladen werden.

Aitikel 4.

Zur Erleichterung dos besonderen Verkehres, welcher
sich zwischen den beiden Nachbarländern und insbesondere
zwischen ihren Grenzdistrikten entwickelt hat, wird gegen
Verpflichtung der Rückfuhr und unter Beobachtung der
Zollvorschriften, welche die beiden Theile im gemeinsamen
Einverständnisse festzustellen für gut linden werden, die
zeitweilig zollfreie Ein- und Ausfuhr zugestanden:

a) Für alle Waaren, welche aus dem freien Verkehre im
Gebiete des einen der vertragschließenden Theile in das
Gebiet des anderen auf Messeu oder Märkte gebracht
werden, oder welche unabhängig vom Meß- und
Marktverkehr in die Gebiete des anderen Theiles versendet
werdeu, um dort in zollamtlichen Niederlagen oder
Entrepftts gelagert zu werden, sowie für Muster, welche
von Handelsreisenden schweizerischer, beziehungsweise
österreichischer und ungarischer Häuser eingebracht
werden, alle diese Waaren und Muster, wenn sie
binnen einer im Voraus zu bestimmenden Frist
unverkauft wieder ausgeführt werden;

für leere gebrauchte, signirto Säcke jeder Art,
sowie für leere signirte Fässer, welche aus dem
Gebiete des anderen Theiles eingehen, um gefüllt wieder
auszutreten oder wieder eintreten, nachdem sie vorher

gefüllt ausgetreten waren, wenn die Rüekfuhr
solcher Umschließungen binnen 6 Monaten staltfindet;

b) für Arbeitsvieh, sowie für Vieh, welches auf Märkte,
zur Ueberwiuterung, Fütterung, Mästung oder auf Weiden
in das andere Gebiet getrieben wird;

c) für Glocken und Lettern zum Umgießen, für Stroh
zum Flechten, Wachs zum Bleichen, für Seidenabfälle
zum Hecheln (Kämmen);

für Häute und Felle aus dem Engadin, Samnauncr-
uud Münsterthal zum Gerben auf österreichischem
Gebiete ;

d) für Gegenstände zur Reparatur.
In dem Falle c) wird das Gewicht mit Rücksicht auf

den natürlichen oder gesetzlichen Verarbeitungsschwund
festgehalten.

In den anderen Fällen muß die Identität der aus- und
wiedereingeführten Gegenstände nachgewiesen sein, und zu
diesem Zwecke werden die zuständigen Behörden das Recht
haben, dieselben auf Rechnung dessen, den es angeht, mit
gewissen Kennzeichen zu versehen.

Was den Stickerei-Veredlungsvorkehr anbelangt, so ist
derselbe für das Land Vorarlberg und das Fürsteuflmm
Liechtenstein für die Dauer des gegenwärtigen Vertrages
neuerdings gewährleistet. Unter' diesen Stickerei-Veredlungs-
verkehr fällt lediglich die in Vorarlberg und dem Fürsten-
thuine Liechtenstein selbst veredelte Waare.

Zu diesem Stickerei-Veredlungsverkehre sind die in der
Schweiz, Vorarlberg oder Liechtenstein etablirten oder an-
säßigen Geschäftshäuser und Personen unter den gleichen
Bedingungen zugelassen, und es begründet insbesondere auch
hinsichtlich der Zulassung zu den zollamtlichen Deklarationen
der Umstand keinen Unterschied, ob die betreffenden Personen
Angehörige des einen oder des anderen vertragschließenden
Theiles seien, und ob dieselben als Vollmaehlträger von
Auftraggebern in der Schweiz, Vorarlberg oder Liechtenstein
handeln.

Unverwendet zurückkehrendes, aus der Schweiz im
Stickerei-Veredlungsverkehre zum Versticken ausgeführtes
Garn wird von den schweizerischen Zollämtern zollfrei
wieder eingelassen werden. Separate Nachbezüge von Garn
zum Sticken sind im Bediirfnißfalle beiderseits zollfrei
gestattet.

Ganze oder halbe Sticketun (Coupons), welche wegen
fehlerhafter Ausführung nochmals mich Vorarlberg oder
Liechtenstein zum Nachsticken versendet werden, sollen vom
Stickerei-Veredlungsverkehre nicht ausgeschlossen sein.

Die im Slickerei-Veredlungsverkehr ein- und wieder
ausgeführten, zu den Stickstücken gehörenden Stickmusterblätter

(Cartons) werdeu beiderseits zollfrei abgefertigt
werden.

Artikel 5.

Hinsichtlich der zollamtlichen Behandlung von Waaren,
die dem Begleitschein-Verfahren unterliegen, wird eine
Verkehrserleichterung dadurch gegenseitig gewährt werden, daß
beim unmittelbaren Uebergange solcher Waaren aus dem
Gebiete des einen der vertragschließenden Theile in das Gebiet
des anderen die Verschlußabnahme, die Anlage eines
anderweitigen Verschlusses und die Auspackung der Waaren
unterbleibt, sofern den dieserhalb vereinbarten Regeln
genügt ist.

Ueberhaupt soll jede Behinderung durch Förmlichkeiten
des Zolldienstes möglichst hintangehalten und die Abfertigung
beschleunigt werden.
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Die vorbezeichneten Erleichterungen sind an
nachstellende Bedingungen geknüpft:

a) Die Waareu müssen heim Eingangsamte zur
Weitersendung mit Begleitschein angemeldet werden und
von einer amtlichen Bezettelung hegleitet sein, welche
ergibt, daß und wie sie am Versendungsorte unter
amtlichen Verschluß gelegt worden sind.

b) Dieser Verschluß muß hei der Prüfung als unverletzt
und sichernd befunden werden.

c) Die Deklaration muß vorschriftsmäßig erfolgen, und
es muß jede Unregelmäßigkeit oder Mangelhaftigkeit,
vermieden sein, damit die spezielle Revision nicht
erforderlich werde und zum Verdachte eines beabsichtigten

Unterschleiles überhaupt keine Veranlassung
vorliege.

Läßt sich ohne Abladung der Waareu die vollständige
Ueberzeugung gewinnen, daß der im anderen Staate
angelegte Verschluß unverletzt und sichernd sei, so kann auch
die Abladung und Verwiegung der Waaren unterbleiben.

Artikel ß.

Innere Abgaben, welche in dem einen der vertragschließenden

Theile, sei es für Rechnung des Staates oder für Rechnung

von Kantonen, Ländern, Kommunen oder Korporationen,
auf der Hervorbringung, der Zubereitung oder dem
Verbrauche eines Erzeugnisses gegenwärtig ruhen oder künftig
ruhen möchten, dürfen Erzeugnisse des anderen Theiles
unter keinem Vorwände höher oder in lästigerer Weise
treffen, als die gleichartigen Erzeugnisse des eigenen Landes.

Keiner der beiden vertragschließenden Theile wird Gegen-O C
stände, welche im eigenen Gebiete nicht erzeugt werden
und welche in den Tarifen zu gegenwärtigem Vertrage
begriffen sind, unter dem Verwände der inneren Besteuerung
mit neuen oder erhöhten Abgaben bei der Einfuhr belegen.

Wenn einer der vertragschließenden Theile es nöthig
findet, auf einen in den Tarifen zu gegenwärtigem Vertrage
begriffenen Gegenstand einheimischer Erzeugung oder
Fabrikation eine neue innere Steuer oder Aceisegebühr oder einen
Gebührenzuschlag zu legen, so soll der gleichartige
ausländische Gegenstand sofort mit einem gleichen Zolle oder
Zollzusehlage bei der Einfuhr belegt werden können.

Erzeugnisse, welche Staatsmonopole eines der vertragenden
Theile bilden, sowie Gegenstände, welche zur Erzeugung

von solchen m mopolisirten Waaren dienen, können bei
ihrer Einfuhr einer zur Sicherung des Monopols bestimmten
Zusclilagsabgabe auch in dem Falle unterworfen werden,
wenn die gleichartigen Erzeugnisse oder Gegenstände des
Inlandes dieser Abgabe nicht unterliegen.

Die vertragschließenden Theile behalten sich das Recht
vor, diejenigen Produkte, zu deren Herstellung Alkohol
verwendet wird, unter Wahrung des im Absätze 1 dieses
Artikels enthaltenen Grundsatzes, bei der Einfuhr außer mit
dem tarifmäßig etwa entfallenden Zolle noch mit einer Gebühr
zu belegen, deren Betrag der auf den verwendeten Alkohol
entfallenden inneren fiskalischen Belastung gleichkommt.

Artikel 7.

Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende,
welche sieh durch eine von den Behörden des Heimutlandes

ausgefertigte Gewerbelegitimationskarte darüber
ausweisen, daß sie in dem Staate, wo sie ihren Wohnsitz
haben, zum Gewerbebetrieb berechtigt sind und die gesetzlichen

Steuern und Abgaben hiefiir entrichten, sollen befugt
sein, persönlich oder durch in ihren Diensten stehende
Reisende in dem Gebiete des anderen vertragschließenden
Theiles bei Kuufleuteu oder in offenen Verkaufsstellen oder
bei solchen Personen, welche die Waaren produziren, Waaren-
aukäufe zu machen, oder hei Kaufleuten oder Personen, in
deren Gewerbebetriebe Waaren der angebotenen Art
Verwendung finden, Bestellungen auch unter Mitführung von
Mustern, zu suchen, ohne hiefür eine weitere Abgabe
entrichten zu müssen.

Die mit einer Gewerbelegitimationskarte versehenen
Gewerbetreibenden (Ilandlungsreiseuden) dürfen wohl Waaren-
muster, aber keine Waaren mit sich führen.

Die Ausfertigung der Gewerbelegitimationskarte soll
nach dem unter Anlage C anliegenden Musler erfolgen.

Die vertragschließenden Theile werden sich gegenseitig
Mittheilung darüber macheu, welche Behörden zur Ertheilung
von Gewerbelegitimatioiiskarten befugt sein sollen und welche
Vorschriften von den Inhabern dieser Karte bei.Ausübung
des Gewerbebetriebes zu beachten sind.

Beim Besuche der Märkte und Messen zur Ausübung
des Handels und zum Absatz eigener Erzeugnisse in jedem
der vertragschließenden Theile, sowie in Ansehung der von
dem Meß- und Marktverkehre zu entrichtenden Abgaben
sollen die Angehörigen des anderen Theiles wie die eigenen
behandelt werden.

Auf den Gewerbebetrieb im Umherziehen, einschließlich
des Aufsuchens von Bestellungen bei nicht Gewerbetreibenden
und auf den Hausirhandel, finden die vorstehenden
Bestimmungen keine Anwendung.

Die Angehörigen des einen der vertragschließenden Theile,
welche das Frachtfuhrgewerbe oder die Schifffahrt zwischen
Plätzen der beiden Gebiete betreiben, sollen für diesen
Gewerbebetrieb in den Gebieten des anderen Theiles irgend
einer Gewerbesteuer nicht unterworfen werden.

Artikel 8.

Die in dem Gebiete des einen vertragschließenden Theiles
rechtlich bestehenden Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften

auf Aktien und Versicherungsgesellschaften jeder
Art werden in dem Gebiete des anderen Theiles nach Maßgabe

der daselbst geltenden gesetzliehen und reglementari-
schen Bestimmungen zum Geschäftsbetriebe und zur
Verfolgung ihrer Rechte vor Gericht zugelassen.

Artikel 9.

Stapel- und Umschlagsrechte sind in den Gebieten der
vertragschließenden Theile uuzuläßig, und es darf,
vorbehaltlich schiflfahrts- und gesundheitspolizeilicher, sowie der
zur Sicherung der Abgaben erforderlichen Vorschriften, kein
Wnarenführer gezwungen werden, an einem bestimmten
Orte anzuhalten, aus- oder umzuladen.

Artikel 10.

Zur Befahrung aller natürlichen und künstlichen Wasserstraßen

in den Gebieten der vertragschließenden Theile sollen
Schiffs- und Barkenführer des anderen Theiles unter
denselben Bedingungen und gegen dieselben Abgaben von
Schiff oder Ladung zugelassen werden, wie die inländischen
Schiffs- uud Barkenführer.

Artikel 11.

Die Benützung der -Chausseen und sonstigen Straßen,
Kanäle, Schleusen, Fähron, Brücken und Brückenöffnungen,
der Häfen und Landungsplätze, der Bezeichnung und
Beleuchtung des Fahrwassers, der Krahne und Wageanstalten,
der Niederlagen, der Anstalten zur Rettung und Bergung
von Schiffsgüteru u. dgl. m., insoweit die Anlagen oder
Anstalten für den öffentlichen Verkehr bestimmt sind, soll,
gleichviel ob dieselbeu vom Staate oder von Privalberech-
tigten verwaltet werden, den Angehörigen des anderen
vertragschließenden Theiles unter gleichen Bedingungen und gegen
gleiche Gebühren, wie den eigenen Angehörigen, gestattet
werden.

Gebühren dürfen, vorbehaltlich der das Beleuchtungswesen

betreffenden besonderen Bestimmungen, nur bei
wirklicher Benützung solcher Anlagen oder Anstalten erhoben
werden.

Auf Straßen, welche unmittelbar oder mittelbar zur
Verbindung der Länder der vertragschließenden Theile unter sich
oder mit dem Auslande dienen, dürfen die Wegegelder für
den die Landesgrenze überschreitenden Verkehr nach Ver-
hältniß der Streckenlängen nicht höher sein, als für den
auf das eigene Staatsgebiet beschränkten Verkehr.

Artikel 12.

Die vertragschließenden Theile werden, wo an ihren
Gronzen unmittelbare Schienenverbindungen vorhanden sind
und ein Wagenübergang stattfindet, Waareu, welche in
vorschriftsmäßig verschließbaren Wagen eingehen und in
denselben Wagen nach einem Orte im Innern befördert werden, an
welchem sich ein zur Allfertigung befugtes Zoll- oder Steueramt

befindet, von der Abladung und Revision an der Grenze,
sowie vom Colloversehluß frei lassen, insofern jene Waaren
durch Uebergabe einer Deklaration, sowie der.
Ladungsverzeichnisse und Frachtbriefe zum Eingange angemeldet sind.

Waaren, welche in vorschriftsmäßig verschließbaren
Eisenbahnwagen durch das Gebiet eines der vertragschließenden
Theile aus- oder nach dem Gebiete des anderen ohne
Umladung durchgeführt werden, sollen von der Abladung und
Revision, sowie vom Colloversehluß sowohl im Innern als
an der Grenze frei bleiben, insofern dieselben durch Uebergabe

einer Deklaration, sowie der LadungsVerzeichnisse und
Frachtbriefe zum Durchgange angemeldet sind.

Die Verwirklichung der vorstehenden Bestimmungen ist
jedoch dadurch bedingt, daß die betheiligten
Eisenbahnverwaltungen für das rechtzeitige Eintreffen der Wagen mit
unverletztem Verschlusse am Abfertigungsamte im Innern
oder am Ausgangsamte verantwortlich seien.

Insoweit von einem der vertragschließenden Theile mit
dritten Staaten in Betreff der Zollabfertigung weitergehende,
als die hier aufgeführten Erleichterungen vereinbart worden
sind, finden diese Erleichterungen auch bei dem Verkehr mit
dem underen Theile, unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit
Anwendung.
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Artikel 13.

Es stellt den beiden vertragschließenden Tlieilen frei,
Generalkonsuln, Konsuln und Vi/.ekonsuln oder Konsularagenten

mil Sita auf den Gebieten des anderen Theiles zu
ernennen. Bevor aber ein Konsularbeamte!* als solcher bandeln
kann, muß er in üblicher Form von dein Theilc, hei welchem
er bestellt ist, inierkannt und angenommen sein.

Die Konsularbeamten eines jeden der vertragschließenden
Tiieile sollen auf den Gebieten des anderen Theiles alle
Begünstigungen, Freiheiten und Immunitäten genießen, welche
daselbst den Konsuln gleicher Art und gleichen Banges der
meistbegünstigten Nation gewiihrl sind oder noch gewährt
werden können.

Jeder der vertragschließenden Theile ist berechtigt, die
Orte zu bezeichnen, an denen er keine Konsularbeamten
zulassen will 5 dieser Vorbehalt soll jedoch keinem der beiden
Theile gegenüber geltend gemacht werden können, ohne auf
alle anderen Staaten gleichmäßig Anwendung zu linden.

Artikel 14.

Der gegenwärtige Vertrag erstreckt sieh, vorbehaltlich
der Bestimmung im Artikel 1, Ziffer 2, auf das Fürsten-
thum Liechtenstein (gemäß Artikel XXVII des am 3.
Dezember 1870 zwischen Oesterreich-Ungarn und Liechtenstein
abgeschlossenen Zoll- und Steuervereins-Vertrages), sowie
überhaupt auf die mit den Gebieten der vertragschließenden
Theile gegenwärtig oder künftig zollgeeinten Länder oder
Landestheile.

Artikel 15.

Der gegenwärtige Vertrag soll am 1. Februar 181J2 in
Wirksamkeit treten und bis 31. Dezember 11)03 in Kraft
bleiben. Im Falle keiner der vertragschließenden Theile zwölf
Monate vor dem AI/laufe des gedachten Zeitraumes seine
Absicht, die Wirksamkeit des Vertrages aufhören zu lassen,
kundgegeben haben wird, bleibt derselbe in Geltung bis
zum Ablaufe eines Jahres von dem Tage ab, an welchem
der eine oder der andere der vertragschließenden Theile
denselben gekündigt haben wird.

Die vertragschließenden Theile behalten sich das Recht,

vor, im gegenseitigen Einverständnisse au diesem Vertrage
jede Modiiikation vorzunehmen, welche mit dein Geiste und
den Grundsätzen desselben nicht itn Widerspruche stehen und
deren Nützlichkeit die Erfahrung dargethan haben wird.

Artikel 16.

Der gegenwärtige Vertrag wird ratifizirt und es werden
die Ratifikationsurkunden sobald als möglich in Wien
ausgewechselt werden.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten den
gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet und demselben ihre Siegel
beigedrückt.

So geschehen zu Wien, in doppelter Ausfertigung,
am 10. Dezember im Jahre des Heilos 1861.

(L. S.) A. 0. Aepli m. p.

(L. S.) Hammer m. p.

(L. S.) C. Cramer-Frey m. p.

(L. S.) Kälnoky m. p.

Tarif A_.

Zölle bei der Einfuhr in die Schweiz.

Der Vertragstarif für die Einfuhr in die Schweiz ist

gleichlautend mit demjenigen im Vertrag mit Deutschland

(Seite 4 hievor) und wird deßhalb hier nicht wiederholt.

Tarif B.
Zölle für die Einfuhr in das österreichisch-ungarische

Zollgebiet.

Nummer
des zur Zeit

- "-7* * • TT—.'

Gulden
des Vertrags-
abschlusses Benennung der Gegenstände.

in Gold

giltigen allg. per
österr.-ungar.

Zoll tarif es. T 100 kg.

aus 73 llicinusöl in Fässern, Schläuchen und Blasen,
unter amtlicher Kontrolo zum menschlichen
Genüsse gänzlich unbrauchbar gemacht, boi
der Abfertigung durch besonders ermächtigte
Zollämter (4. —) J OO 0

aus 85 Hartkäse in mtihlsteinförmigeii Laiben im Ge¬

wichte von 50 kg oder mehr (20. —) 5.—
91 Cacao gemahlen, Cacaomasse; Chokolade, Clioko-

lade-Surrogato und -Fabrikato (60. —) 45. —
1

aus 92 Fleischextrakt, konsistent, auch hermetisch veru.
93 schlossen (40. —)

Fleischextrakt, Hflssig, auch hermetisch
verschlossen (40. — 15. -

Kondensirte Milch, Kindermehlo, Kindermilch-
mehlo (enthaltend einen Zusatz von Zucker),
auch in Buchsen, Flaschen 11. dgl. hermetisch
verschlossen (40. —) 20. —

aus 93 Suppenmehio, -Graupen, -Grütze, -Gries jeder
Art in festem Zustande zum fertigen
Gebrauch, also auch mit Zusatz von kondensirter
Fleischbrühe, Gemüsen, Suppenkräutern und
Sulz, in Packeten, Tafeln oder Rollen (40. —) 15. -

aus 112 Kastanienholzextrakt

116 Asphaltmastix, Asphaltbitumen (1. 50) 1. —
124 Baumwollgarne, einfach, roll:

c) über Nr. 29 bis 50 englisch 14. —
d) über Nr. 50 bis 60' englisch (16.—) 14. —

über Nr. 60 englisch (16. —) 12.—
125

1

Baumwollgarne, einfach oder doublirt, gebleicht,
oder gefärbt:

I

«) bis Nr. 12 englisch 12 —
b) über Nr. 12 bis Nr. 29 englisch 14. —
c) über Nr. 29 bis Nr. 50 ongliscli 18.—

aus 126 Baumwollgarne, drei- oder mehrdrähtig, ein¬
mal gezwirnt, roh (Stickfuden), zum Sticken
aufErlaubiiißschein unter den im Verordnungs-
wego vorzuzeiclinenden Bedingungen und Kon-
trolen (24. —) 18. -

Baumwollwaaren:

128 gemeine, glatte, d. i Gewebe aus Garn Nr. 50
und darunter, auf 5 nini im Quadrat 38
Fäden oder weniger zählend, glatt, auch
einfach geköpert:

(i) roh (34. —) 32.—
b) gehleicht (45. —) 40. —
c) gefärbt (55. —) 1O

ü) mehrfarbig gowebt, bedruckt (70. —) 60. —
129 gemeine, gemusterte, d. i. Gewebe aus Garn Nr.

50 und darunter, auf 5 mm im Quadrat 38
Fäden oder weniger zählend, gemustert:
n) roh (45. —) 40.—
b) gebleicht (55. —) 50 —
c) gefärbt (65. —) 60. —
d) mehrfarbig gewebt, bedruckt (80. —) 70. -

130 gemeine, dichte, d. i. Gewebe aus Garn Nr. 50
und darunter, auf 5 mm im Quadrat mehr
als 38 Fäden zählend:

n) roh (55. —•) 50. —

b) gebleicht (65. —) 60. —
c) gefärbt (75. —) 70. —
</) mehrfarbig gewebt, bedruckt (90. —) 80. —

131 feine, d. i. Gewebe aus Garn über Nr. 50 bis
einschließlich Nr. 100:
a) roh (80. —) 70.—

Anmerkung: Rohe Gewebe der Nr. 131 a)
zum Besticken, auf Erlaubnißschein unter den
im VerorcLiungswege vorzuzeichnendoii
Bedingungen und Koutroleu (80. —) 35.—
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; aus 132

Nummer
des zur Zelt
des Vertrags-

; Abschlusses
giltigen allg.

österr..ungar.
Zolltarlfes.

133

aus 134

aus 152

154

aus 159

165

166

167

168

169

aus 170 b)

aus, 183

II .1

aus 206

214 "

aus 21fc

aus 216

252 b)

262

luuif.

•>' iM

19
Benennung der Gegenstände.

b) gebleicht, gefärbt, mehrfarbig gewebt oder
bedruckt (120. —)'/

Roher ungemusterter Tüll zum Besticken, auf
Erlaubnisschein unter den im Verordnungswege

vorzuzeichnenden Bedingungen und
Kontrolen (160.—)

Rohe ungemusterte Gewebe aus Garn über Nr.
100 zum Besticken, auf Erlaubnißschein unter
den im Verordnungswege vorzuzeichnenden
Bedingungen und Kontrolen (160. —)

Artikel der Vorhangstickerei (Rideaux, Stores,
Vitrages, Möbeldecken) in Kettenstichstickerei
aus Baumwolle (300. —)

Andere gestickte Webewaarcn (300. —)

Spitzen (300. —)

Wirkwaaren (90. —)

Kunstwolle

Wollengarne:
c) Garne, nicht besonders benannte, roh, einfach:

2. über Nr. 45 metr. (12. —)

d) Garne, nicht besonders benannte, roh, dou-
blirt oder mehrdrähtig:
2. über Nr. 45 metr

Wirkwaaren, wollene (100.—)
Seide (abgehaspelt oder filirt), auch gezwirnt:
a) roh j.
b) weiß gemacht oder gefärbt oder in Verbindung

mit anderen Spinnmaterialien (50. —)

Florctseide (Seidenabfälle, gesponnen), auch
gezwirnt :

a) roh oder weiß gemacht .j
b) gefärbt oder in Verbindung mit anderen Spinn¬

materialien (50.—) '

Nähseide, Kuopflochseide u. dgl., weiß gemacht
oder gefärbt; Zwirn aller Art für den I)e-i
tailverkauf adjustirt (50. —) m.

Seidenwaaren, gestickt oder mit Metallfäden ;

Tülle, Gaze; Blonden, Spitzen (Spitzentücher);
Besatzartikel aus seidenen oder halbseidenen
Schnüren, Biesen, Chenillen u. dgl.
Posamenten konfektionirt (500. —)

Seidenbeuteltuch (500. —)

Ganzseidenwaaren, d. i. aus Seide oder Elorct-
seide allein :

b) Glatte Gewebe und Armüren (500. —)

Andere Ganzseidenwaaren (500. —)

Halbseidene Wirkwaaren (250. —)

Strohbänder (bandartige Strohgedeckte aller
Art) ohne', Verbindung mit anderen Mate-n

«•
rialien (lr'-AT>. • Cj. V.U- •

Schuheinsätze, mit eingeklobten Kautscbukfäden
(70. n -IM.. ,'<

Andere elastische Gewebe '. L A A"".'
If I, • ''' '* >*» : i»l •

Sohlleder,und Sohllederabfälle (18.—)
Kalbfelle, gewichste' '. '-.'f. .'

i: !" -'til' j'ilii-f ,1" ..'tri
Webervögel und Transportbecher aus rohen,

ungegerbten( Häuten (Naturleder) (25.—),,.,.

Lederne Maschinentreibriemen (25.—) -n.-' l<

Gewöhnliches Töpfergeschirr aus gemeiner oder
gesinterter Thonerde -i.' i< -. 'jliK

Gemfeiner Eisenguss! TAdoyiU'vjC -i'.lfU. J.xioli

a) roh, unbearbeitet \
f. " :;ni. ill' • »t*-. i I-Jf--•«t bllll i :l

b) gescheuert ,oder grob angestrichen gebohrt

,a.
' oder, an einzelnen .wenigen Stelleu abge-.

schliffen, abgedreht oder fgehoboltauch;
ornajnentirter, Rohguß^ nicht unter Nr. 270
gehöriger"

Gulden

In Gold

per
100 kg.

100.^

35. — j

70. —j

150. —'

200. —.

225. —

75. —

frei

10.-

14.—

85.—

frei

35.—

frei

35.—

35. —

400.—

200.—

200. —

400. —;

225. -
1)

2,-

50. —
70.—
r
15. —
18. —

15.—

22. —

—. 50

2. —

4. —

Nummer
des zur Zelt

des
Vertragsabschlusses

giltigen allg.
bsterr.-ungar.

Zolltarifes.

263

aus 264

265

265 bi»

265ter

aus 269

269 M«

aus 271

276

aus 279

aus 282

aus 283

284

111:

284 bi»

284

284 quater

Benennung der Gegenstände.

Mit Asphalt üborzogene Röhren aus
unbearbeitetem gemeinem Eisenguß (4. —)

Die unter b) genannten Waaren auch
mit lediglich zur Verbindung nothwendigen
schmiedeisernen Bestandtkeilen oder in
Verbindung mit Holz.

Gemeine Eisen- und Stahlwaaren, d. i. aus
schmiedbarem Eisenguß, aus Stahlguß, aus
Schmiedeisen oder Stahl, soweit sie nicht
unter die nachfolgenden Nummern fallen :

«) rauh, auch gescheuert

b) grob angestrichen (5. —)
gebohrt oder an einzelnen wenigen Stellen
abgeschliffen, abgedreht, gehobelt oder mit
eingeschnittenem Gewinde (auch Schraubenbolzen,

Schraubenmuttern), auch grob
angestrichen

c) abgeschliffen, abgedreht, gehobelt, verkupfert,
verzinnt, verzinkt, verbleit oder foin
angestrichen (8. 50)

Alle diese Waaren auch in Verbindung
mit Holz oder Eisenguß.

Schmiedeiserne Röhren, auch Verbindungsstücke
(6. 50)

Gelochte oder vertiefte Scbwarzbleche und
Platten; nicht besonders benannte Waaren
aus Sehwarzblech der Nr. 261 o)undö) *) (6. —)

Nicht besonders benannte Waaren aus Schwarzblech

der Nr. 261 c) ')
Geschmiedete Kessel (auch Dampfkessel) (8. 50)

Blechwaarcn, nicht besonders benannte,
verkupfert, verzinnt, verzinkt, verbleit, fein
angestrichen (15. —)

Hufnägel und Zwecke

Blanke Sägen ; Feilen und Raspeln unter 25 cm
Hieblänge; Hobel- und Stemmeisen, Meißel,
Ahlen; grobe Messer und Scheeren für den

gewerblichen (auch Maschinen-) und
landwirtschaftlichen Gebrauch ; fertige Werkzeuge

aller Art im Einzelgewicht unter 500 g;
Schrauben unter 5jmm Dicke; alle diese
auch in Verbindung mit anderen Materialien,
sofern sie nicht unter Nr. 271 2) oder unter
höher belegte Kautschuk-, Leder-, Metalloder

Kurzwaaron fallen (20. —)
Kratzen aller Art (25. —)

Kupfer, Nickel, Spießglanzkönig, Messing, Pack-
fong, Tomback und andere nicht besonders
benannte Metalle und Metallgemische:

a) roh, auch alt gebrochen und in Abfällen;
Quecksilber

Akkumulatoren ausBleiplattenmitMennig(20. —)
Lokomobile (8. 50)

Strickmaschinen: " 1

b) Köpfe; fertig gearbeitete Bestandtheile von
solchen (mit Ausschluß der Nadeln) (30. —•)

c) Bestandtheile zu Köpfen, unfertig gearbeitet,
auch aus rohem Guß; Strickmaschinen mit
Gestell (20.'—)

Maschinen für die. Vorbereitung und Verarbeitung

you Spinnstpffen; Spinnmaschinen; Zwirn-
masebinen:..

1

t

«) für Abfall-, oder Streichgarnspinnerei aus
Baumwolle oder Wolle ,f. j.

5) für alle andore Spinnerei

^Webstühle (auch für Spitzen), dann^ Hilt'^-
j„ maschinell für die Weberei; Wirkstülile;

>!• Dampfpiiüge i. 'd. d( '.

Zeugdruck-Rouleauxmaschinen; Stickmaschinen;
1. Kratzeiisetzmaschinen (4.25) «.p.

Alle diese (Nr) 2J34 und 284bI,) 'im j kom-
pleten (wenn auch zerlegten) Zustande. j

Destillir-"und Kiihlapparate für1 Brennereien,
ltj" Bräuereien u. dgl, '.

• • '•

Dreschmaschinen4 "v

') Nr. 270 des österreichisch-ungarischen Generaltarifs lautet im Auszug: Kunstguß und leichter Ornamentguß, 100 kg. fl. 15. (Die Red.)
*) Nr. 261 a—c des österreichisch-ungarischen Generaltarifs lautet: Blech und Platten: a. in der Stärke von 1 mm und mehr, 100 kg. fl. 4; b. in der

Stärke von weniger als 1 mm. bis 0,< mm, 100 kg. fl. 6; c. unter 0,< mm, 100 kg. fl. 6. (Die Red.)
*) Nr. 271 umfaßt im Allgemeinen feinere Eisenwaaren, 100 kg. fl. 25. (Die Red.)
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Nummer
des zur Zeit
des

Vertragsabschlusses

giltigen allg.
österr.-ungar.

Zolltarifes.

287

291

292

298

294

298

300

301

302

303

306

aus 308

aus 327

330 '

] aus 336

;aus 342!a)

; 348

349

Benennung der Gegenstände.

Die eigentliche Papiermaschine mit dem Trockenapparat;

Ziegeleimaschinen (Maschinen zur
Zerkleinerung, Pressung oder sonstigen
Formgebung von Thonerden); Teigwerkmaschinen;
Dörrapparate für Obst und Gemüse; Calande'r

aller Art im Gewichte von 60 Meterzentner'
und darüber; Walzenstühle und Mfillerei-
maschinen; Elektro-Dynamomaschinen;
"Werkzeugmaschinen im Gewichte von 100
Meterzentner oder darüber; Schiffsdainpfmaschinen;
alle diese im kompleten (wenn auch
zerlegten) Zustande (8. 50)

Alle anderen nicht besonders benannten
Maschinen und Apparate (8. 50)

Eisenbahnfahrzeuge (auch Tramway-Wagen);
Güterwagen (7.—)
Ungepolsterte Personenwagen

Gepolsterte Personenwagen

Schiffe, hölzerne (auch mit Eisen- und
Kupferbeschlag) per Tonne Tragfähigkeit

Präzisions-Instrumente zu wissenschaftlichen
Zwecken (astronomische, mathematische,
physikalische, chirurgische), ohne Rücksicht auf
die Materialien, aus denen sie angefertigt sind

Musikalische Instrumente:
b) andere, einschließlich der mechanischen

Musikspielwerke
Taschenuhren :

«) mit goldenen Gehäusen
b) mit zu geringerem Theile goldenen Gehäusen

(1.-)
c) mit silbernen, auch vergoldeten Gehäusen

oder mit vergoldeten oder plattirten Rändern,
Bügeln oder Knöpfen (vergoldete 1.—)

d) mit anderen Gehäusen, auch vergoldet oder
versilbert oder mit vergoldeten oder plattirten
Rändern, Bügeln oder Knöpfen (vergoldete
1.—, versilberte —.50)

Gehäuse zu Taschenuhren: i

~a) goldene
h) zum geringeren Theile goldene (—.70)
c) silberne, auch vergoldet oder mit vergoldeten

oder plattirten Rändern, Bügeln oder Knöpfen
(vergoldete —.70)

d) 'andere, auch versilbert oder vergoldet oder
mit vergoldeten 'oder plattirten Rändern,
Bügoln oder Knöpfen (vergoldete —. 70,
versilberte —. 20, andere; je nach dem Material)

Uhrwerke zu Taschenuhren.

Thurmuhren und deren Bestandtheile

Draht und Blech aus edlen Metallen (200. —)
Kleister, Schlichte, Pappe und ähnliche stärke-

mehlhaltige Klebe- und Appreturstoffe
Theerfarbstoffe und künstlich bereitete

organische Farbstoffe (10. ,„.lL
Chirurgische Verbandmittel. n- .1.
Türkischrothöl (4. 'i '.

• r

Bücher, Druckschriften, auchKalender,
Zeitungen und Ankündigungen^ Karten
(wissenschaftliche), Musikalien, Papier, beschriebenes,

Akten' und Manuskripte
Bilder auf Papier, d. i. Kupfer- und'Stahlstiche,

Steindrücke, Holzschnitte, Photographien ü.
dgl., Farbendruekbilder auf Papier oder
Leinwand

1

Anmerkung zu Nr. 348 und 849: Gebundene
Bücher, Bilderwerke u. s. w. oder auf Lejnwand'' oder'Pappe aufgezogene, Karten und Bilder 'kinjd

• nach Nr. 348 und 349 zu behandelt; gehören aber
die Einbände ihrer Beschaffenheit nach zti do^i
Kurzwaaren, so sind derlei Bücher, Bilderwerbe

:ln. s. w. als Kurzwaaren zu Verzollen. • Einbände,
Mappen, Kartons n. dgl., welche kenntlich zu den
eingelegten oder eingeschobenen zollfreienBüchern,
Lieferungen," Bildern" U7 s. w. gehören, werden
ebenfalls zollfrei behandelt.' I

Ferner sind auch die ohne Kunstwerth
hergestellten Massenerzengnisse der Schwärz- oder
rärbenbilddrnckmanufaktur, einschließlich der
Bilderbogen, von der Behandlung, nach Nr. 84j9
nicht auszuschließen.

Gulden

in Gold

per
100 kg.

5. —

7. 50

6. 50
8. —
9.—

-. 40

frei

10. —
per Stllck

1. —

—. 50
2

—. 30

—. 70

—. 45

—. 20

3 O)

—. 10

—. 30
100 kg.
10. —

100. —

3. -—
e.I'fc

1. 50

24. —
2. 50

frei

frei

481'
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Formular. Anlage C.

Gewerbe-Legitimationskarte für Handlungsreisende.

Für das Jahr 18 Nr. der Karte

_ (Wappen.)

Giltig in der Schweiz, in Oesterreich-Ungarn und im
Fürstenlhum Liechtenstein.

1

Inhaber:
(Vor- und Zuname.1

(Ortsname), den 18

(Siegel.) (Behörde.)
Unterschrift.

Es wird hiemit bescheinigt, daß Inhaber dieser Karte
(eine (Art der Fabrik oder Handlung) iu
jals Handlungsreisender im Dienste der Firma
hinter der Firma besitzt.
in steht, welche eine (Bezeichnung der

I Fabrik oder Handlung) daselbst besitzt.

Ferner wird, da Inhaber für Rechnung dieser Finna und

außerdem nachfolgender -° j? innen

(Art der Fabrik oder Handlung) in
Warenbestellungen aufzusuchen und Waareneinkäufe zu
machen beabsichtigt, bescheinigt, daß für den Gewerbebetrieb

vorgedachter ![n hiesigen Lande die gesetzlich be-
I

stehenden Abgaben zu entrichten sind.
>!•

Bezeichnung (1er Person des Inhabers.

(-'
Alter :

Gestalt
(Ilaare;
Besondere Kennzeichen: ;

Unterschrift des Inhabers.

Anmerkung. Von den Doppelzeilen wild in das Formular, welches
dafür den entsprechenden Raum zu gewähren hat, die obere oder
untere Zeile eingetragen, je nach dem es den Verhältnissen des
einzelnen Falles entspricht.

Zur Beachtung.
'Inhaber dieser Karte'ist ausschließlich im Umherziehen

und ausschließlich für Rechnung der vorgedaclilen° .'i 0 r irine&
berechtigt, Waarenhestellungon aufzusuchen und \yaaren-
einkäufe zu machen. Er darf nur Waarenmuster, aber keine
Waaren yiit, sieh führen. Außerdem hat er die inj jedem
Staate gültigen Vorschriften zu beachten.

1l;'l

."Olj
,00i'

Ii- 1 -'lh
tt

Td

"I
00(1 ,1

.00

Zusafzartikcl.

1«
* Um dem Handel der Grenzgebiete jene Erleichterungen

zu gewähren, welche die Bedürfnisse des täglichen Verkehres
erfordern, sind die vertragschließenden Tiieile übereingekommen,

wie folgt: - 11 <tH

1. Im Verkehre über die1 schweizerisch-österreichische
Grerjze sind "von allen Einfuhrzöllen sowohl, als auch von
Ausfuhrzöllen und der Stempelpflieht für Zollquittungen gefreit:

et^ Alle Waurenmengen,'' f'ilr welche die Gesmnmtsuihrne
9' 1 der einzuhebenden Gebühren weniger als fünf Rappen

oder zwei Kreuzer beträgt;
.5) Gras, Heu, Stroh, Strep, Moos (zum Einpacken uijd
" Kalfatern, Futterkräufdr, Binsen und gemeine) Rohr,

I Pflanzen, lebende (Setzlinge und Senlfero.yon Wjejn-
1 reben), Getreide ip Aebreu, Hülsenfrüchte im Kraut,

ungebrochener' Flachs,'und Hanf, frisches Obst (auch'
frideho 'WeintraubetaJ und 'Erdäpfel; ' '

thierisches Blut;nsirr i.ioj '! -in ' -1

dj Eier jeder Art;ui. niu.k. lqo'l .rf-ihn!«.«--.» j
" ko'.

e) Milch, auch geronnene (Topfen); r I

f) Holzkohlen, Steinkohlen, Braunkohlen, Torf qnd Toj£
„ • kohlen; "
- .ir .f

<7) Bau- und Bruchsteine, Pflaster- und natürliche Mühl¬
steine, Schlacken, Kiesel, Sand, Kalk'und Gyps, Mergel,

• Lehm und' Überhaupt jede Gattung von gemeiner Erde
flir Ziegel und Töpfe, Pfeifen und Gesehirre;

h) gewöhnliche Dach-'und Mauerziegel (fta$!ist mit Aus-
• schluß der Daehfalzziegel); ~ I

«: .4
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i) Kleic, Sausa (ausgepreßte, völlig trockeuo Oliven-
* schalen"), Oelkuehen und andere Rückstände von aus¬

gepreßten und ausgesogenen Fruchten und öligen Samen;
k) ausgelaugte vegetabilische und Steinkohleuasehe, Dilnger

(auch Guauo und Kunstdünger), Schlempe, Kehricht,
Scherben von Stein- und Thonwaaren, Gold- und

Silberkrätze, Schlamm;
l) vorbehaltlich der im Falle eines Mißbrauches gegen

die Betreffenden anzuordnenden Aufhebung oder
Beschränkung dieser Begünstigung:

Brod und Mehl in der Menge von höchstens 10 kg.,
frisches Fleisch in der Menge von höchstens 4 kg.,
Käse in der Menge von höchstens 2 kg.,
frische Butter in der Menge von höchstens 2 kg.,

insoweit diese Waaren für Bewohner des
Grenzbezirks nicht als Postsendungen eingebracht werden.

Die vorstehenden Befreiungen erstrecken sich nicht auf
Erzeugnisse, welche Staatsmonopole eines der vertragschließenden

Theile bilden oder zur Erzeugung von monopolisirten
Waaren bestimmt sind; für dioselben bleiben die einschlägigen
Bestimmungen vorbehalten.

2. Ferner wird Befreiung von Ein- und Ausfuhrzöllen,
sowie freier Verkehr außer den Zollstraßen zugestanden:
für Arbeitsvieh, für Ackerbauwerkzeuge, dann für
Gerätschaften und Effekten, welche von den an der äußersteu
Grenze wohnenden Landleuten zum Behufe der Feldarbeit
oder aus Anlaß von Uebersiedhingen Uber die Zoll-Linie ein-
oder ausgeführt werden.

Ebenso ist den beiderseitigen Staatsangehörigen, welche
Grundstücke auf schweizerischem, beziehungsweise auf dem
österreichischen oder Liechtenstein'schen Gebiete besitzen und
sich auf dieselben zum Behufe der Feldarbeit bogeben, für
sich und für ihre Arbeitsleuto gestattet, den Tagesbedarf an
Nahrungsmitteln und Getränken in einer per Person und

Tag angemesseneu Menge zollfrei über die Grenze zu lühreu.
Zollfrei bei der Einfuhr in die Schweiz und bei der

Rückkehr nach österreichischem Gebiete sind ferner Thieie
(Ochsen, Kühe und Jungvieh), welche auf eine bestimmte,
vom Betheiligten zu bestimmende Frist, die zwei Jahre nicht
überschreiten darf, aus österreichischem Gebiete nach dem
Samnauner- und dem Münsterthal zur Verwendung als
Arbeitsvieh eingeführt werden.

3. Gegen Verpflichtung der Uiickfuhr und unter
Beobachtung der Zollvorschriften, welche die beiderseitigen
Regierungen im gemeinsamen Einverständnisse festzustellen für
gut linden werden, wird die zeitweilig vollständig zollfreie
Ein- und Ausfuhr zugestanden für: Holz, Lohe (Rinde),
Getreide, Oelsamen, Hanf, Lein und andere dergleichen
landwirtschaftliche Gegenstände, welche zum Mahlen, Schneiden,
Stampfen, Reiben u. s. w. aus dem einen Zollgebiete in das
andere gebracht und gemahlen, geschnitten, gestampft,
gerieben u. s. w. in das erste Zollgebiet zurückgeführt werden.

4. Auch sind die Naturerzeugnisse jenes Theiles von
Besitzungen, welcher durch den Zug der Grenze von den
Wohn- oder Wirtschaftsgebäuden getrennt ist, beim Transporte

in diese Wohn- und Wirtschaftsgebäude ein- und
1 -in. i ° i
ausgangszolltrei.

_

5. Die unter ^ 2, 3 und 4 zugestandenen Begünstigungen
sind jedoch auf die Bewohner und Erzeugnisse eiper Zone
längs der Grenze beschränkt, welche in der Schweiz sieh
bis auf 10 Kilometer vou der Grenze erstreckt, in Oesterreich

und Liechtenstein den Grenzbezirk-umfaßt. ^ -U
Man ist einverstanden, daß das ganze Mtlnsterthal,

einschließlich der Gemeinde Cierfs, als Grenzzone zu betrachten ist.
Die vertragschb'eßeude'u.TheiIfi'werden sich überMaß regeln

verständigen,' gegen (leren Beobachtung —in gewissen
Gegenden, wo dies notwendig befunden wird — solpheu
Gegenständen, welche in der Schweiz und in Oesterreich-Ungarn
sowohl in der Ein- als Ausfuhr zollfrei sind, der Grenzübertritt

außer den Zollstraßeu von Fall zu Fall gestattet wprden
kann. : -ijA

Chi/ >1 ii i u i',6,,,Gewöhnliches J'öpfergesehirr aus, gemeiner,Thonerdp,
aus dem st. gallischen Rheiulhale, mit grober, eiu- oder
mehrfarbiger Bemalung mit Blumen ,u. dgl., ferner, Kinderr
spielgeschirr gleicher Herkunft,, wird unpir dem Titel einer,
Greuzverkehrsbegünstigung bis zur Jahresmenge von 259
Meterzentnern mit 1 il. 50 kr. Quid per 10,0 Kilogramm
verzollt, wenn es durch die mit Mustern ^ersehenen
Zollämter (dermalen Bregcnz, St. Margrethen, Rheindorf, Lusjteuau,
Schniitter-Rlieinbrücke, Feldkirch, Buchs) "eingeführt und
dessen Ursprung durch die zuständige, schweizerische
Behörde bestätigt wird. '' 1'

° _ II Ii,
Grobe Tyroler Strumpfwaaren (Strümpfe, Socken,

Handschuhe u. dgl.) aus dem Patznauner-, Mohtafoner und Stanser-
Thal, sowie in Tyrol erzeugte Loden werdet» beim Eingänge'
in die Schweiz über die Zollämter in St'. Margretben, -Buchs
und Mürtinsbruek, welche mit'Typen dieser Waaren ver-

-I- - a

sehen werden, in limitirter Jahresmenge gegen Naehweisung
ihres Ursprunges durch Zeugnisse der Ortsbehörde des
Erzeugungsortes, aus dem Titel einer Grenzverkebrsbegünsti-
gung zu ermäßigten Zollsätzen, und zwar: die Strumpfwaaron
zum Zollsatze von 15 Franken per 100 Kilogramm und die
Loden zum Zollsätze von 25 Franken per 100 Kilogramm,
eingelassen. Die zollbegünstigto Monge beträgt 250
Meterzentner per Jahr, wo vou die Zollämter St. Margrethen und
Buchs je 57 Meterzentner Strumpfwaaren und je 57
Meterzentner Loden und das Zollamt Martinsbrack LI
Meterzentner Strumpfwaaren und Ii Meterzentner Loden abfertigen
dürfen.

Werden die erwähnten Waaren von Händlern oder
Hausirern selbst mitgefilhrt, so wird nicht gefordert, daß
eine spezielle Ursprungshescheinigung für die jedesmal
vorgeführte Quantität ausgestellt sei, sondern wird, bei Ueberein-
slimmung der charakteristischen Merkmale der Waare mit
den beim Zollamt befindlichen Typen, eine Bescheinigung
der Ortsbehörde Uber die Gesammtmengo der betreffenden
Waaren, welche der Händler oder Hausirer aus den Er-
zeugungsorteii mitführte, für ausreichend angesehen werden.

7. Auf sämintliehen Rhoinbrücken und Rheinfahreu wird
der Personenverkehr derart erweitert, daß der Uebergang,
respektive die Ueberfahrt, eine Stunde vor dem Eintreffen
des ersten Bahnzuges eröffnet und eine Stunde nach dem
Eintreffen des letzten Bahnzuges geschlossen wird.

S. Es wird der Transit von Vieh und Waaren aus
Oesterreich durch die Schweiz über das Samnaunerthal nach
dem Patzuaunerthale und umgekehrt, sowie der Transit von
Vieh und Waaren aus der Schweiz durch Oesterreich nach
dem Samnaunerthale und umgekehrt, und zwar sowohl über
die Zollämter Martinsbruck und Spissennilhl, als auch über
die zu errichtende österreichische Zollstelle beim Schalkelbole

nach Spissermühl gestattet.
Infolge der Gestaltung des Transits aus der Schweiz

durch Oesterreich in das Samnaunerthal und umgekehrt und
der hierin enthaltenen Zusicherung des Bestandes des
österreichischen Zollamtes Spissermühl, sowie der Errichtung einer
österreichischen Zollstello heim Schalkelhofe wird für die
Dauer dieses Vertrages die im Artikel IV des schweizerisch-
österreichischen Grenzregulirungsvertrages vom 14. Juli 1808
stipuiirte Noutralisirung dos Weges von der Schweizergrenze
hei der ehemaligen Alt-Finstermünz-Brücke über den Schalkel-
oder Schergeuliof nach Spissermühl an der Saninauuergrenze
(Art. 11, lit. b des genannten Vertrages) in der Weise beschränkt,
daß dieser Weg, soweit er sieh auf österreichischem Gebiete
befindet, der österreichischen Zollkoutrole, sowie den im
österreichisch-ungarischen Zollgebiete geltenden Zollvorschriften
unterworfen sein soll. Hievon ausgenommen sind
schweizerische Amtspersonen in amtlichen Verrichtungen, Angestellte
der Grenzwache, Polizeiorgane und Militärpersonen in
Dienstkleidung, mit oder ohne Bewaffnung. Im Uebrigeu soll nach
den Bestimmungen des Art. IV des Grenzregulirungsvertrages
die Verkehrsfreiheit auf dem genannten Wege bestellen bleiben.

Nach Ahlauf des gegenwärtigen Vertrages sollen, falls
die Bestimmungen dieses Zusatzartikels nicht im gegenseitigen
Einvernehmen erneuert würden, die Bestimmungen des
Grenzregulirungsvertrages vom 14. Juli 1808 in ihrem vollen
Umfange wieder in Wirksamkeit treten.

Die den schweizerischen Militärpegsouei) in Dienstkleidung

— mit oder ohne Bewaffnung — bei Passiruug des
auf österreichischem Gebiete gelegeneu Theiles des Weges
von der ehemaligen, Alt-Finsteruiünz-Brüeke über den Schalkeloder

Sehergenhof nach Spissermühl zugesicherte Befreiuag
vdn der Revision ist an die Bedingung geknüpft, daß sich
die betreffenden Personen hei dem österreichischen Zollamte
Spissertniihl und dem neu zu- errichtenden österreichischen
Zollamte Schalkelhof"durch tili Certifikat döV hierzu1
ermächtigten schweizerischen Organe .darüber auspreisen, daß
sip entweder zur Militärdienstleistung in der Schweiz
einberufen sind oder von derselben h> ihre Wohgslatte zurückkehren.

"Jl1, Die schweizerische Regierung wird1'ohne'Verzug der
österreichischen Regierung jeno schweizerischen Öygaiie namhaft

machen, 'welche'zur Ausstellung der oberwähhten Cer-
tifikato ermächtigt sein sollen.

i). Die österreichischen Zollämter Täufers, Mstrtinsbruck,
Schalkelliof, Spissermühl' und Iscligl werden zur 'Transit^
abfertigung für afip Waaren, sowie; für Vieh, prmächtigt.

10. Der Verkehr Zwischen''dem Müosterthalo und' dein
Unterengodin durch' das Avigmithal, jedoch ohne Berührung
von Taufers, wird für Waaren und Vieh gestattet. Um die
Ortschaft Täufers zu berührou, bedarf es in jedem einzelnen
Falle einer, besondern Bewilligung des k. k. Zollamtes Taufers.

11' 'Das mit den Befugnissen eines Hauptzollamtes
II. Klasse ausgestattete österreichisehe Nebenzollarnt I. Klasse
in Martinsbruck wird für die Dauer des Vertrages eine
Einschränkung seiner dermaligen Kompetenzen nicht erfahren.

J- if I• i •'
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Dieses Zollamt wird überdies für die Dauer des

Vertrages ermächtigt, nachstehende Zuckersorten, als:

oj Brodzucker, Würfelzucker, Pil6zucker, Kry stall- oder
Sandzucker, wenn diese Zuckersorten trocken und
zugleich rein weiß, oder nur mit einem Stiche ins Graue,
Blaue oder Gelbe behaftet sind;

b) gemahlenen Zucker (in Staubform), wenn derselbe
trocken und rein weiß ist;

c) Candiszueker, wenn derselbe trocken und von keiner
tieferen als dunkelgelber Farbe ist,

ohne Erhebung von Polarisationsmustern in der Ausfuhr
mit dem Ansprüche auf Ausfuhrbonifikation abzufertigen.

12. Medikamente, welche von den laut Uehereinkunft
vom 29. Oktober 1885 zur Ausübung der Praxis in den
Grenzzonen berechtigten Medizinalpersoneu nach Zulaß der
bezüglichen, in dem betreffenden Gebiete geltenden Sanitäts-
vorschriften mitgeführt oder für ihre Patienten aus der
Hausapotheke unter Mitgäbe der Rezepte ausgefolgt werden, sind
vom Eingangszoll befreit.

Wien, den 10. Dezember 1891.

(L. S.) A. 0. Aepli m. p. (L. S.) Kälnoky m. p.

(L. S.) Hammer m. p.

(L. S.) C. Cramer-Frey m. p.

Schlussprotokoll.

Bei der Unterzeichnung des Handelsvertrages, welcher
am heutigen Tage zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft

und der österreichisch-ungarischen Monarchie
abgeschlossen wurde, hat man sich über nachstehende
Abmachungen geeinigt, welche zu Protokoll gegeben wurden
und einen integrireuden Theil des Vertrages selbst bilden
sollen:

I. Zum Handelsvertrage.

Zum ArtikelJ4.
Man ist übereingekommen, daß die Verständigung über

die Bedingungen und Förmlichkeiten, unter denen die im
Artikel 4 gedachten Verkehrserleichterungen eintreten, durch
direkte Korrespondenz zwischen den betheiligten Regierungen
hergestellt werde; es sollen dabei, unbeschadet weitergehender
autonomer Erleichterungen, die nachstehenden Grundsätze
leitend sein.

§ 1. Die Gegenstände, für welche eine Zollbefreiung
in Anspruch genommen wird, müssen bei den Zollstellen
nach Gattung und Menge angemeldet und zur Revision
gestellt werden.

§ 2. Die Abfertigung der ausgeführten und wieder
eingeführten, beziehungsweise der eingeführten und wieder
ausgeführten Gegenstände muß bei denselben Zollstellen erfolgen,
mögen diese an der Grenze oder im Innern sieh befinden.

§ 3. Es kann die Wiederausfuhr uud Wiedereinfuhr
au die Beobachtung angemessener Fristen gekuüpft und die
Erhebung der gesetzliehen Abgaben dann verfügt werden,
wenn diese Fristen unbeachtet bleiben.

§ 4. Es ist gestattet, eine Sicherung der Abgaben'durch
Hinterlegung des Betrages derselben oder in anderer
entsprechender Weise zu verlangen. ''

§ 5. Gewichtsdifferenzen, welche durch Reparaturen
oder durch die Bearbeitung der Gegenstände entstehen, sollen
in billiger Weise berücksichtigt werden und geringe Differenzen
eine Abgabenentrichtung nicht zur Folge haben. /,,

§ 6. Es wird beiderseits für,eine möglichst erleichterte
Zollabfertigung Sorge getragen werden.

§ 7. .leder der vertragschließenden Theile bestimmt für
sein Gebiet diejenige)! Aemter, welcheibel'ugt sind, die von
Haudlungsreisenden als Muster eipgebrachteu zollpflichtigen
Gegenstände bei der Ein- und .Ausfuhr abzufertigen.

i. Die Wiederausfuhr darf auch über ein anderes Amt,'
als dasjenige, übetv. welches die Einfuhr geschah ,i erfolgen.'

Bei der Einfuhr ist der.JJetrag desp puf den Mustern
haltenden Eiugangszolles zu ermitteln und von dem Hand-
luugsreisenden bei/ dem abfertigenden Amte entweder haar
niederzulegen oder vollständig, sicherzustellen. Zum Zwecke
der Festhaltung der Identität sind die einzelnen Musterstücke,

soweit es angeht, durch aufgedruckte Stempel oder durch
angehängte Bleie oder Siegel in der entsprechenden Weise
kostenfrei zu bezeichnen.

Das Abfertigungspapier, über welches die näheren
Anordnungen von jeder der betheiligten Regierungen erlassen
werden, soll enthalten:

a) Ein Verzeichniß der eingebrachten Musterstüeke, in
weichein die Gattung der Waare und solche Merkmale

sich angegeben finden, die zur Festhaltung der
Identität geeignet sind;

b) die Angabe des auf den Mustern haftenden Eingangs¬
zolles, sowie die Angabe, oh derselbe haar erlegt oder
sichergestellt worden ist;

c) die Angabe über die Art der Bezeichnung;
d) die Bestimmung der Frist, nach deren Ablauf, soweit

nicht vorher die Wiederausfuhr der Muster nach dem
Auslande, oder deren Niodorlegung in einem Packhole
nachgewiesen wird, der erlegte Einfuhrzoll verrechnet
oder aus der bestellten Sicherheit eingezogen werden soll.

Diese Frist darf den Zeitraum eines Jahres nicht
überschreiten.

e) Werden vor Ablauf der gestellten Frist (d) die Muster
einem zur Ertheiluug der Abfertigung befugten Amte
zum Zwecke der Wiederausfuhr oder der Niederlegung
in einem Packhofe vorgeführt, so hui sich dieses Amt
davon zu überzeugen, ob ihm dieselben Gegenstände
vorgeführt wurden, welche bei der Eingangsabfertigung
vorlagen. Soweit in dieser Beziehung keine Bedenken
entstehen, bescheinigt das Amt die Ausfuhr oder Nieder-
leguug uud erstattet den bei der Einbringung erlegten
Eingaugszoll zurück oder trifft wegen Freigabe der
bestellten Sicherheit die erforderliche Einleitung.

§ S. Um den Verkehr über die beiderseitige Grenze
mit Weidevieh, Vieh zur Ueberwinterung, Fütterung oder
Mästung, Arbeitsvieh oder Vieh zum Aultriebe auf Märkte
thunlichst zu erleichtern, haben die vertragschließenden Theile
folgende Bestimmungen vereinbart:

I. Die sanitätspolizeiliche Greuzbehandluug des Markt-,
Weide-, Arbeits-, Winterlings-, Fülterungs- oder Mäslungs-
viehes erfolgt nach den Vorschriften der internen Gesetz-
gebuug desjenigen Staates, nach welchem die Einfuhr zur
Weide, Arbeit, Winterung, Fütterung, Mästung oder auf
Märkte stattfindet.

Unter dieser Voraussetzung und soweit Einschränkungen
durch dieselbe nicht bedingt sind, kann der Eintritt des

Markt-, Weide-, Arbeits-, Winteruugs-, Filtterungs- oder
Mästungsviehes längs der Zolllinie über jedes Zollamt
erfolgen.

II. Wenn die Vorführung des Weide- und Arbeitsviehes
zum Grenzzollamte aus lokalen Ursachen ohne große
Belästigung der Parteien nicht ausführbar ist, kann gestattet
werden, daß nur die vorläufige Eintritts- und
Austrittsanmeldung beim Grenzzollamts stattfinde, die Ueberwachuug
des Ein- und Austrittes aber durch die Organe der Finanzwache

oder Grenzwache auf Grund der vom Grenzzollamte
erhaltenen Erklärungen besorgt werde.

1 Die Erklärungen sind von der Finauzwachabtheilung
mit der Befundsbestätigung zu versehen und an das
Grenzzollamt zurückzustellen.

III. Sollte wegen zu großer Entfernung des Grenzzollamtes

von dem Ein- oder Austrittspunkte des Weide- oder
Arbeitsviehes oder wegen mangelnder Wegesverbinduug aueh
die unter II bezeichnete Aumelduug schwer ausführbar sein,
so kann die Uebergabe der Eintritts- und Austrittserklärungen
an eiii hiezu an die Grenze, zum Uebertrittspunkte des Viehes
entsendetes Finanzwaehorgan erfolgen, welches die Vortnerk-
register zu führen haben wird.,

• ^ **

Die vom schweizerischen oder österreichischen Zollamte
zur Uebeinähme der Eintritts- oder Austrittserklärungen und
zur Beschau an einen außerhalb ihres Amtssitzes gelegenen
Ort entsendeten Angestellten haben nür auf die regelmäßigen
Reisevergütungen oder die durch die Dienstesverordnungen
ihres Landes vorgesehenen Entschädigungen Anspruch und
werden für jeden Tag nur einmal, ohne Rücksicht auf die
Anzahl der Erklärungen oder des Viehes, bezahlt. Diese
Angestellten haben dem Träger der Erklärung eine Empfangs-
bescheinigung| zu übergebeu. • " '''

' Wenu mehrere Vi/s'hbesitzer ihr Vieh vereinigt haben,
um es gemeinschaftlich der Besclniu unterziehen zu lassen,
werden die erwähnten Angestellten diese Em'pfangsbeschei^
nimmg einem derselben übergeben,

i .in ' n-r :

IV. (Vieh, welche^ auf nahe Weideplätze oder zu
Arbeiten.,.über die Zollgrenze,gebracht und üqoIi an demselben
Tage;Kur.ückgeführt ydrd, unterliegt dejn zollamtlichen
Verfahren, nicht; doch ist zurj Hiutanhaltung von Mißbrauchen
dieser Verkehr in angemessener Weise zu überwachen.
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V. Wenn die Tliiore wieder über riie Zollgrenze
zurückgebracht worden, ist deren Idenlititt und Stückzahl zu kon-
stuiiren. Ergibt, sieh eine Abweichung in der Q'uilitäl der

[liiere, sc» ist beim Wiederaus!ritte für das ni< ht gestellte,
'filier, heim Wiedereintritte aber tür das substituirte Thier
der tarifgemäße Eingangszoll zu erbeben.

Zeigt sieh eine Differenz in der Stückzahl de.-- Viehes,
so werden beim Wiedoraustritlo die Eingangszeile für das

fehlende Vieh und beim Wiedereintritte die Kingnngszöllc
für das überzählige Vieh erhoben.

Wird jedoch bei der Wiedervorluhning der Thierc der
Abgang ordnungsmäßig erklärt und mit amtlicher Bestätigung
nachgew iesen, daß derselbe durch Unglücksfälle eingetreten
ist, so wird für die fehlenden Thiere kein Zoll cingel.oben.

VI. Treten die, Thiere erst tiaelt Ablauf der bei der
Austritts oder Eintiittserklärung festgesetzten Frist über die
Zolllinie wieder ein oder aus, so w ird bezüglich des
Eintrittes nach den Zollgesetze'! vorgegangen, wenn die.

Verspätung nicht durch außeiordentliche Umstände entschuldbar
und dies vom zuständigen Geincindearnte gehörig bescheinigt ist.

Vli. Die Bestimmungen unter V und VI linden auch
auf das ans den Grenzbezirken auf Märkte getriebene Vieh,
sowie auf dasjenige Vieh, welches zur Ueberwinterung,
Fütterung oder Mästung über die Grenze gebracht wird,
Anw endung.

VJ11. Die für das Weidovieh, Arbeitsvieh, Marktvieh
oder Vieh zur Uehcrwinterung, Fütterung oder Mästung heiin
Gren/.übertritte zugestandene Zollfreiheit findet auch auf eine

angemessene Menge der von diesem Vieh gewonnenen
Produkte Anwendung. Demgemäß werden zollfrei behandelt
werden:

a) Die Kälber, Kitze und Lämmer, sowie die Fohlen der
zur Weide, Arbeit, auf Märkte, zur Uobemvinleruos,
Fütterung- oder Mästung ausgetriebenen Kühe, Ziegen.
Schafe und Stuten, und zwar für so viele Stücke, als
beim Austriebe trächtige Thiere vorgemerkt wurden,
mit Rücksichtnahme auf die Zeit, während welcher
die Mutterthioro außerhalb de« Zollgebietes verblieben
sind;

h) Kase und Balter von den von der Weide, tleber-
winterung, Fütterung oder Mästumr zurückgekehrten
Thiereu, und zwar per Tag:
Käse, von jeder Kuh 0,29 Kilogramm,

von jeder Ziege 0,058 „
von jedem Schafe 0,029 „

Butter, von jeder Kuh 0,10
von jeder Ziege 0,032 „

Die vom Weide-, Uebcrwinterungs-, Kutterlings- oder
Mitstungsvieh w ährend der Zeit seine» Aufenthaltes im
anderen Zollgebiete bis zum Tage seiner Rückkehr gewonnenen

Mengen vou Käso und Butter können noch innerhalb
eines Termine- von vier Wochen, vom Tage der Rückkehr
gerechnet, zollfrei eingebracht werden.

IX. Es ist Pflicht der Grenzzollbeamten und der
Angestellten der Finanzwaehe, die Parteien, welche, den
Grenzübertritt des Weide-, Arbeits-, Markt-, IJeberw interungs-,
Fütterung.»- oder Mä-tungsviehes nach dem benachbarten
Grenzbezirke leiten, auf die Notlnvendigkeit der sorgfältigen
Aufbewahrung des ihnen ausgefolgten Duplikates des Erklärung»-

oder Vermerkseheines, dann der Ober die gelei-tcte
Sicherstellung der Zölle ausgefertigten Bullet ten behufs der
Wiedervorzeigung dieser Dokumente beim Kilektriebc des

Viehes, sowie auf die Folgen unredlichen Gebuhrens
aufmerksam zu machen.

X. Die, etwa erforderliehen Zeugnisse über den
Gesundheitszustand des Viehes (Hier über den Umstand, daß
die Grenzbezirke vou jeder ansteckenden Thierkrunkheit
vollständig frei seien, werden nur in der Ursprache und
nicht in lleberselzung gefordert werden.

Zum Artikel 0.

I. Die im vierten Absatz des Artikels 6 zur Sicherung
des Monopols vorbehaltene Züschlagsatigabc wird
zurückerstattet, wenn die Verwendung des mit der Abgabe belegten
Gegenstande« zur Erzeugung eines Monopoisarlikels nicht
stattfindet.

IL Man ist ferner darüber einverstanden, daß die
Vorschrift im vierten Absatz des Artikels 6 nur auf eingestampfte
oder getrocknete Weintrauben, Weintrester, Weinhefe,
eingestampftes Otis) und Obstabliillo, Wach holderbeeren,
Enzianwurzeln, Südfrüchte und ähnliche Stoffe Anwendung findet.

III. Mau ist darüber einverstanden, daß rüeksiehtiich
der ohne Verwendung von Alkohol hergestellten, daher einer
Züschiagsgebühr uns dem Titel von Alkobolabguben nicht
unierliegenden Glyoeriiiseifeo, die die Krzeugungsweise solcher
Seifen bescheinigenden Oerlüikato der Pol} techniken in Wien
und Budapest oder der k. k. landwirtiischaftlich-ehemiseheu
Versueli-Iution in Wien und der königlich-ungarischen
chemischen Vcrauchslution in Budapest seitens der schweizerischen

Zollstellen thunlichst in Rücksicht zu nehmen sind. Indessen
berührt diese Bestimmung nicht das Recht der schweizerischen
Zollämter, die Andys« der eingeführten Seifen ihrerseits zu

überprüfen.

II. Zum Tarif A (Zölle bei der Einfuhr in die Schweiz).

1.

Zu Nr. 18. Farblose, gereinigte (.nicht chemisch reine)
llolzessighäure mil brenzlichem Geruch ist nach Nr. 18 6

zu 1 Prunken per 100 Kilogramm zu verzollen.

2.

Zu Nr. 22. .Stärke in Paketen über -1 Kilogramm
Gewicht, auch mit Angabe der Firma und Waarenbozeieh-
nung, jedoch ohne Gebrauchsanweisung, soll zum Ansätze
von Franken i. 25 per 100 Kilogramm zugelassen werden.

3.

Zu Nr. 63 und 6-1. Als Foui niere sind zu behandeln
und (iaher nach Nr. 69, beziehungsweise 70 des schweizerischen

Zolltarife« zu veizollen: dünngeschnittene Bretter,
von denen wenigstens vier, wenn aufeinandergelegt, der
Dicke eines Centimeters gleichkommen.

4.

Zu Nr. 230 a und 6. Die Einfuhr von Speiseesaig
und Essigsäure wird auf die aeliw ei/eriselien Hauptzollämter
Buchs, liomanshorn, Sehairiiauscu-Bahnhol', Basel (Badiseher
Bahnhof und Ueiitialbahnhof) beschränkt.

5.

Zu Nr. 258. Hopfen in hermetisch verschlossenen Me-
nilleylindorn darf ohne zolin ml liehe Revision zum Ansätze
von Franken -1. per 100 Kilogramm eingeführt werden,
unter folgenden Bedingungen:

1. Die Sendungen müssen vou einem österreichischen oder
ungarischen zoll- oder linnnzamiliehen Atteste begleitet
sein, welches beseheinigt, daß der Inhalt der Cylinder
wirklieh aus Hopfen bestellt 5

2. die betreffende Amtsstelle hat die Cylinder unter Ver-
bleiuug zu legen oder bei Verseudung in ganzeu
Eisenbahrtwngenladungen letztere mit Zollverschluß
zu versehen.

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so kann sehwei-
zerischerscits von jeder unter dieser Bezeichnung eingehenden

Sendung behufs zollamtlicher Koustatirung des Inhalts
eine Büchse nach freier Wahl geöffnet werden. Wird die
Revision von der Partei nicht zugegeben, so hat die
Verzollung zum höchsten Zoilansatze zu geschehen.

Bei der Einfuhr von Hopfen in Büchsen, welche, mit
einer Seitenöffnung von circa 0—7 Centimeter Durchmesser
versehen sind, ist behufs der Revision die Büchse nicht oben
zu öffnen, beziehungsweise nicht der Deekel wegzunehmen,
sondern es hat die Revision mittels der seitlichen Oeffnung
zu geschehen, die mit einer messingenen Kapsel leicht wieder

geschlossen werden kann.
Im betreffenden Frachtbrief ist jeweileu die Nummer

der zollamtlich geöffneten Hopfenbüchse speziell
anzumerken.

Der Wiederversehluß der Büchse hat mit thunlichster
Sorgfalt zu geschehen.

(i.

Zu Nr. 283 und 284. Der Mehrbetrag des jeweiligen
Zollansat/.ea für „Zucker, geschnitten oder fein gepulvert"-
(Nr. 281 des schweizerischen Zolltarife«) »oll gegenüber
dem Zoilansatze für „Zucker in Hüten, Platten, Blöcken"-
(Nr. 283 des schweizerischen Zolltarife») Frauken 1. 50 per
100 Kilogramm nicht übersteigen.

7.

Zu Nr. 290. Für neuen Wein werden sechs Prozent
Abzug gestattet, das heißt 100 Kilogramm für bloß 94
Kilogramm berechnet, wenn die Einfuhr jeweileu vor dem
1. Dezember des I.escjahres und in nicht, verspundeten oder
bloß mit Luft,spunden versehenen Fässern stattfindet.

Naturw eine, welche keinen andern als einen leichten
Alkoholzusatz erhalten haben, und deren gesummter Alkoholgehalt

13 Voiumgrade nicht übersteigt, unterliegen nur dem
Zollsätze, von Franken 3. 50 laut Nr. 290 (in Fässern) des
schweizerischen Zolltarifs oder dorn Zolle für Flaschenwein
aus meistbegünstigten Ländern. Bei einem höheren Gehalte
au Alkohol als 13 Grad ist außer dem*Zollsatze von Frauken

3. 50, beziehungsweise dem Zolle für Wein in Flaschen,
für jeden obige Gehaltsgrenze überschreitenden Alkoholgrad
die Alkoholmonopol-Abgabe nebst Zoilzusehlag zu
entrichten.

Die vertragschließenden Thoile werden im gemeinsamen
Einvernehmen den Begriff und die Merkmale der Naturweine

feststellen. Bis dahin werden die schweizerischen



Zollstellen in Streitfällen die von den nnologischeu Anstalten
und Versuehstationen in Budapest, Görz, Klosterncuburg
und St. Mielielu nnsgestellteu Certilikate über die Analysen
der fraglichen Weine unter Vorbehalt des Rechtes der
Uoberprüfung thnnlicbst in Rücksicht /.iehen.

S.

Zu Nr. 302. Hieher gehören die zur Papierfabrikation
dioulichen Fasennassen aus Holz, Stroh und anderen
ähnlichen Substanzen.

Zu Nr. 378 und 379. Decken, nur mit unbedeutender,
lediglich zum Schutz der Ränder dienender Näharbeit
versehen, sind als Decken ohne Näharbeit zu behandeln und
dem Zoll der Tarifnurnmer 378 zu unterwerfen.

III. Zum Tarif B (Zölle bei der Einfuhr in das österreichisch¬

ungarische Zollgebiet).

1.

Zu Nr. 189 b. Als ganzseideue glatte Gewebe und
Armüron werden jene anerkaunt, welche eine einheitlich
regelmäßige Oberfläche zeigen, die nur durch eiue einfache
Kreuzung der Ketten- oder Schußfäden, «eiche sieb nach
einer gewissen beschränkten Anzahl von Fäden immer wiederholt.

hergestellt ist, und welche Stoffe dcßhalb mittels der
gleichzeitigen Verwendung mehrerer Litzen erzeugt werden
können, uäinlich die Tufl'te und alle Armüren, wie: Satins
(Atlas'), Serges und Surahs (Köper), Merveilieux, Otiomanes,
Marquises, Gros de Suez, Failles francaises, Levantines, Reps,
(rros de Tours, Armures-piquets etc. Alle Stoße, welche keine
einheitlieh regelmäßige Oberfläche zeigen, sondern aus der
Verbindung zweier oder mehrerer getrennt auftretender
Armüren (Bindungen) bestehen, seien es Ketteneffekte (wie bei
den Pökins), seien es Schußeffekte (wie bei allen Barrls
|Querstreifen]), gehören zu den faeonnirten. Eine Ausnahme
hieven wird indeß zu Gunsten jener Stoße gemacht, welche
nur in der Form von Randstreifen (Bordüren) eine
Verbindung zweier oder mehrerer getrennt auftretender Armüren
(Bindungen) aufweisen, wie z. B. Sehirin«lnfle und Tiichel.
Piuse Stoffe werden den glatten Geweben gleichgestellt.

Moirirfe, gaußVirle und alio bedruckten Stoffe (gleichviel
ob in der Kette oder im fertigen Stoffe bedruckt) werden als
fafonnirte bebandelt.

Als taeonnirte Stoffe werden alle jene behandelt, deren
Oberfläche eine Zeichnung enthält und darstellt, die durch
die verschiedensten Kombinationen einer unbeschränkten Zahl
von Ketten- und Schußfäden gebildet ist, und welche mit der
Jacquardmaschine hergestellt werden. Sammele jeder Art,
Bänder und Gaze werden wie faconnirte Gewebe behandelt.

2.
Zu Nr. 2(59l,i». In der Nummer 2t>9bi' sind die lihr-

macherfeileu und -Werkzeuge mitbegrilfen.o n

3.

Zu Nr. 27B. Aluminium, reines, und Aluininiumlegi-
lungen. mit Ausschluß von Aluminiumeisen, in gegossenen
rohen Platten und Barreu, fallen unter Nr. 27t) n.

4.
Zu Nr. 287. Sehilfsdampfkessel zu Schißsdampfsmasehiuen

sind von der Behandlung zum Zolle von 5 II. per 100
Kilogramm nicht ausgeschlossen.

5.

Zu Nr. 300 h. Kleinere Spielwerke, wie Spieldosen
Ii. dgh, sind von der Behandlung nach Nr. 300 b zum
Zollsätze von 10 11. per 100 Kilogramm nicht ausgeschlossen,
sofern sie nicht nach Beschaffenheit des Materials der Ge
häuse unter Kurzwaareu fallen. Dagegen sind Gebrauchsartikel,

wie Albums, Cigarreuständer u. dgl., mit eingesetzten
Spielwerken unter Nr. 300 b nicht begriffen, sondern nach
ihrer sonstigen Beschaffenheit zu verzollen.

r>.

Zu Nr. 330. Für den Begriffsumfnng der chirurgischen
erbandmittel, sowie für die bei deren Einfuhr geltenden

näheren Modalitäten sind die einschlägigen Bestimmungen
des amtlichen alphabetischen Waarenverzeichnisses zum
allgemeinen österreichisch-ungarischen Zolltarife maßgebend.

7.

Zu Nr. 348 und 349. Einbände, welche zu den Kuiz-
waaren gehören, sind beispielsweise solche aus Seide, Samml,
Elfeubeiu, Schildpatt. Bücher oder Bildwerke in Einbänden
von Buchbinderleinwand oder Leder sind daher zollfrei zu
behandeln.

Das Vorhandensein von Golddruck oder Goldschnitt
bei eingebundenen Büchern ist ohne Einfluß auf die Tari-
tirung.

Auch wird zugestanden, daß Schließen oder Besehläge
aus unedlen, echt vergoldeten oder versilberten Metallen bei
Einbänden, welche ihrer sonstigen Beschaffenheit nach nicht
zu den Kurzwaareu gehören, nicht diese Behandlung zur
Folge haben, sondern außer Betracht gelassen werden sollen.

Zollfreie Bilder der Nr. 349 können auch mit
Goldschnitt, Goldrand, gepreßten oder durchgeschlagenen
Verzierungen Ii. dgl. versehen sein.

»•

Vergoldete oder versilberte Polslernägel (Tapezierer-
nägel) werden hei der Einfuhr in das österreichisch-ungarische
Zollgebiet keinem höheren Zolle unterliegen, als derlei un-
vergoldete oder unversilberte Nägel.

Gegenwärtiges Protokoll, welches ohne besondere Rati-
likation durch die bloße Thatsaehe der Auswechslung der
Ratiiikationen des Vertrages, auf welchen es Bezug hat,
als von den vertragschließenden Theilen genehmigt und
bestätigt angesehen werden soll, ist am 10. Dezember 1891

zu Wien in doppelter Ausfertigung unterzeichnet worden.

(L. 8.) A. 0. Aepli hi. p. (L. S.) Kälnoky m. p.

(L. 8.) Hammer m. p.

(L. 8.) C. Cramer-Frey m. p.

Anläßlich der Unterzeichnung des Handelsvertrages
zwischen der Schw eiz und Oesterreich-Ungarn ist der Unter
zeichnete in der Lage, die Erklärung abzugehen, daß die
k. k. und die kgl. ungarische Zollverwaltung gewillt sind,
hiusichtlicli der Zollabfertigung von Karden, welche mit
bereits anmontirten Kratzen eingehen, die im abschriftlich hei
liegenden Erlasse des k. k. Finanzministeriums vom (>. Juli
1888, Z. 22.017, angeordneten Erleichterungen insolunge in
Uehuiig zu belassen, als nicht konstatirte .Mißbrauche di>-

Zollverwaltungen zu Abänderungen iiöthigen würden.

Wien, den 10. Dezember 1891.

fgez. i Kälnoky.
An die

:zum Abschlüsse des Handelsvertrages mit der österreichisch-
ungarischen Monarchie delegirten Herren Ilc.vollmächtigten

der Schweiz.

Verordnung des k. k. Finanzministeriums

vom 5. Juli 1888, Z. 22,017.

Anläßlich vorgekommener Zweifel über den Vorgang,
der einzuhalten ist hei der zollamtliche!) Abfertigung von
Karden (Kralzenmasehiucn, Krempelmaschinen), welche, mit
bereits anmontirten Kratzen eingehen, wird unter Hinweisung
auf die Ministeriniverordnung vom 21. Mai 1887, III.
Verordnungsblatt, Seite 144, Absatz 8, Nachstehendes verordnet:

1. Wenn es ohne Schwierigkeit möglich ist, sind die
ganzen Kratzen von ihrer Unterlage abzutrennen und zum
Zwecke ihrer separaten Verzollung nach Tarifuummer 271
des allgemeinen Zolltarifen abgesondert der Verwiegung zuO O >. O
unterziehen.

2. Läßt sieh nicht der ganze Krntzeuüber/ug, aber ein
l'lieil desselben ablösen, so ist durch Abwäge dieses Theiles
und Ausmessung des Flächenrauines sowohl des abgelösten
Theiles als auch der aumontirt gebliebenen Kratzeu das
Oesammtgewieht der Kratzen mittelst einer Proportion
rechnungsmäßig zu ermitteln.

3. Wenn die Ablösung auch nur eines Theiles des
Kratzenhcschlages nicht stattfinden kann, ist die Partei
aufzufordern, Muster von derselben Gattung Kratzeil beizubringen
und sodann wie unter 2 erwähnt vorzugehen.

4. Ist auch die Beibringung von Mustern derselben
Gattung Kratzen nicht möglich, so ist das deklarirtc und
durch genaue Spezifikationen der ausländischen Fabrikanten
nachzuweisende Gewicht der Kratzen als Grundlage der
Verzollung anzunehmen.

Sollten jedoch gegen die Richtigkeit dieser Gewichtsangaben

Bedenken obwalten, so hut das Zollamt den höheren
Zoll einstweilen sicherstellungsweise einzuheilen, zugleich
aber wegen Konstatiruug des Gewichtes der Kratzen am
Bestimmungsorte unter Beiziehung eines Monteurs das
Erforderliche einzuleiten und soliin nach Maßgabe des Befundes
den Mehrbetrag der Sicherstellung zurückzuerstatten.

llievon sind die unterstehenden Zollämter in Kenntnili
zu setzen.
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